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230 
Bekanntmachung 

der Neufassung des Landesplanungsgesetzes (LPIG) 
Vom 5. Oktober 1989 

Aufgrund des Artikels III des Gesetzes zur Änderung 
des Landesplanungsgesetzes vom 18. April 1989 (GV. NW. 
S. 233) wird nachstehend der vom 1. Oktober 1989 an gel­
tende Wortlaut des Landesplanungsgesetzes, wie er sich 
aus 

- der Bekanntmachung der Neufassung des Landespla­
nungsgesetzes vom 28. November 1979 (GV. NW. S. 878), 

- Artikel I des Gesetzes zur Änderung des Landespla­
nungsgesetzes vom 18. April 1989 (GV. NW. S. 233) er­
gibt, 

bekanntgemacht. 

Düsseldorf, den 5. Oktober 1989 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Klaus Matthiesen 

§ 29 Unterausschüsse 
§ 30 Vorsitz, Sitzungen und Geschäftsführung des 

Braunkohlenausschusses 
§ 31 Aufgaben des Braunkohlenausschusses 
§ 32 Soziales und Ökologisches Anforderungsprofil 
§ 33 Erarbeitung und Aufstellung 
§ 34 Genehmigung und Bekanntmachung 
§ 35 Überprüfung und Änderung 
§ 36 Anpassung der Braunkohlenplanung 
§ 37 Landbeschaffung 
§ 38 Ergänzende Vorschriften 

IV. 
Besondere Regelungen 

§ 39 Unterrichtung des Landtags 
§ 40 Entschädigung 
§ 41 Ersatzleistung und Entschädigung an die Gemein-

den 
§ 42 Mitteilungs- und Unterrichtungspflicht 
§ 43 Auskunftspflicht 
§ 44 Erlaß von Rechtsverordnungen und Verwaltungs­

vorschriften 

Landesplanungsgesetz (LPIG) V. 
in der Fassung der Bekanntmachung Schlußvorschriften 

vom 5. Oktober 1989 

Inhaltsverzeichnis 

I. 

Aufgabe und Organisation 
der Landesplanung 

§ 1 Allgemeine Aufgaben der Landesplanung 
§ 2 Landesplanungsbehörde 
§ 3 Bezirksplanungsbehörde 
§ 4 Einhaltung der Landesplanung im Kreis 
§ 5 Bezirksplanungsrat 
§ 6 Beratende Mitglieder des Bezirksplanungsrates 
§ 7 Aufgaben des Bezirksplanungsrates 
§ 8 Sitzungen des Bezirksplanungsrates 
§ 9 Geschäftsführung und Bezirksplaner 
§ 10 Rechte und Pflichten der Mitglieder des Bezirkspla­

nungsrates 
H. 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung 

§ 11 Darstellung der Grundsätze und Ziele 
§ 12 Landesentwicklungsprogramm 
§ 13 Landesentwicklungspläne 
§ 14 Gebietsentwicklungspläne 
§ 15 Erarbeitung und Aufstellung 
§ 16 Genehmigung und Bekanntmachung 
§ 17 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
§ 18 Abstimmung bezirksüberschreitender Planungen 
§ 19 Planungspflichten 
§ 20 Anpassung der Bauleitplanung 
§ 21 Anpassungspflicht der Gemeinden und Planungs­

gebot 
§ 22 Untersagung raumordnungswidriger Planungen und 

Maßnahmen 
§ 23 Zurückstellung von Baugesuchen 

III. 

Sondervorschriften für das Rheinische 
Braunkohlenplangebiet 

§ 24 Braunkohlenpläne 
§ 25 Braunkohlenplangebiet 
§ 26 Braunkohlenausschuß 
§ 27 Wahl und Berufung 
§ 28 Mitgliedschaft 

§ 45 Inkrafttreten des Gesetzes 

Abschnitt I 

Aufgabe und Organisation der Landesplanung 

§1 
Allgemeine Aufgabe der Landesplanung 

(1) Aufgabe der Landesplanung ist die übergeordnete, 
überörtliche und zusammenfassende Planung für eine den 
Grundsätzen der Raumordnung entsprechende Landes­
entwicklung. 

(2) Die Landesplanung soll die Landesentwicklung in 
der Weise beeinflussen, daß unerwünschte Entwicklungen 
verhindert und erwünschte Entwicklungen ermöglicht 
und gefördert werden. 

(3) Die Landesplanung im Lande und im Regierungsbe­
zirk ist nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes eine 
gemeinschaftliche Aufgabe von Staat und Selbstverwal­
tung. 

§2 

Landesplanungs behörde 

Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständi­
ge oberste Landesbehörde (Landesplanungsbehörde) hat 

1. das Landesentwicklungsprogramm und die Landesent­
wicklungspläne nach Maßgabe dieses Gesetzes zu erar­
beiten; 

2. darauf hinzuwirken, daß bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen von überörtlicher Bedeu­
tung, einschließlich des Einsatzes raumwirksamer In­
vestitionen, die Grundsätze und Ziele der Raumord­
nung und Landesplanung beachtet werden; 

3. auf eine Abstimmung der raumbedeutsamen Planun­
gen und Maßnahmen angrenzender Länder und Staa­
ten, soweit sie sich auf die Raumordnung im Lande 
Nordrhein-Westfalen auswirken können, hinzuwirken; 

4. bei der Erarbeitung von Gebietsentwicklungsplänen 
über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Be­
zirksplanungsräten sowie zwischen den Bezirkspla­
nungsräten, den Bezirksplanungsbehörden und den von 
ihnen zu beteiligenden Stellen im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministern zu entschei­
den; 

5. bei der Erarbeitung der Braunkohlenpläne über Mei­
nungsverschiedenheiten zwischen dem Braunkohlen­
ausschuß, den Bezirksplanungsräten, den Bezirkspla­
nungsbehörden und den von ihnen zu beteiligenden 
Stellen im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministern zu entscheiden. 
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§3 
Bezirksplanungsbehörde 

(1) Zuständige Behörde für die Landesplanung im Re­
gierungsbezirk (Bezirksplanungsbehörde) ist der Regie­
rungspräsident. 

(2) Die Bezirksplanungsbehörde hat nach Maßgabe die­
ses Gesetzes bei der Erarbeitung und Aufstellung der Ge­
bietsentwicklungspläne mitzuwirken. Sie hat dafür zu sor­
gen, daß die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
bei behördlichen Maßnahmen und bei solchen Planungen 
und Vorhaben, die für die räumliche Gestaltung des Be­
zirks von Bedeutung sind, beachtet werden. 

§4 
Einhaltung der Landesplanung im Kreis 

Der Oberkreisdirektor als untere staatliche Verwal­
tungsbehörde hat dafür zu sorgen, daß die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung bei behördlichen Maß­
nahmen, bei Planungen und Vorhaben im Kreise beachtet 
werden. 

§5 
Bezirksplanungsrat 

(1) In den Regierungsbezirken werden Bezirkspla­
nungsräte errichtet. Sie erhalten die Bezeichnung "Be­
zirksplanungsrat des Regierungsbezirks ... " (Bezeichnung 
des Regierungsbezirks). 

(2) Die Mitglieder der Bezirksplanungsräte werden 
durch die Vertretungen der kreisfreien Städte und Kreise 
gewählt (Absätze 3 und 4) und aus Reservelisten (Ab­
satz 7) berufen. Der Berechnung der Sitzverteilung in den 
Bezirksplanungsräten werden die Gemeindewahlergeb­
nisse in den kreisfreien Städten und in den kreisangehöri­
gen Gemeinden zugrunde gelegt. 

(3) Es wählen: 

1. die kreisfreien Städte mit einer Bevölkerungszahl 
bis zu 250 000 je 1 Mitglied, 
über 250000 bis 500000 je 2 Mitglieder, 
über 500000 bis 750000 je 3 Mitglieder, 
über 750000 je 4 Mitglieder 
des Bezirksplanungsrates; 

2. die Kreise für die kreisangehörigen Gemeinden des 
Kreises insgesamt soviele Mitglieder des Bezirkspla­
nungsrates, wie sich nach der Berechnung nach Num­
mer 1 für kreisfreie Städte ergeben würden. 

Ist für die kreisangehörigen Gemeinden eines Kreises 
mehr als ein Mitglied des Bezirksplanungsrates zu wäh­
len, so muß mindestens ein Mitglied der Gruppe der Ge­
meinden bis zu 25000 Einwohnern und ein Mitglied der 
Gruppe der Gemeinden über 25000 Einwohner angehören. 
Sind für eine kreisfreie Stadt oder für die kreisangehöri­
gen Gemeinden eines Kreises mehrere Mitglieder des Be­
zirksplanungsrates zu wählen, so gelten dafür die Grund­
sätze der Verhältniswahl. 

(4) In den Bezirksplanungsrat können nur Mitglieder 
der Vertretungen der Gemeinden des Regierungsbezirks 
gewählt oder berufen werden. Jedes gewählte Mitglied des 
Bezirksplanungsrates ist derjenigen Partei oder Wähler­
gruppe anzurechnen, die es zur Wahl vorgeschlagen hat. 
Bei verbundenen Wahlvorschlägen ist bei jedem Bewer­
ber anzugeben, welcher Partei oder Wählergruppe er im 
Falle seiner Wahl anzurechnen ist. 

(5) Die Sitzzahl der Bezirksplanungsräte wird vom Re­
gierungspräsidenten errechnet. Sie ist die Zahl der durch 
die Vertretungen der kreisfreien Städte und Kreise zu 
wählenden Mitglieder des Bezirksplanungsrates, erwei­
tert um ein Viertel dieser Zahl. Bei der Berechnung des ei­
nen Viertels sind Bruchteile auf ganze Zahlen aufzurun­
den. 

(6) Wird ein Mitglied des Bezirksplanungsrates auf­
grund eines Vorschlages einer Partei oder Wählergruppe 
gewählt, die nicht an der Sitzverteilung nach Absatz 7 teil­
nehmen, so verringert sich die zu verteilende Sitzzahl ent­
sprechend. 

(7) Die Sitze nach den Absätzen 5 und 6 werden vom Re­
gierungspräsidenten auf die Parteien und Wählergruppen, 
die in den Gemeindevertretungen des Regierungsbezirks 

vertreten sind, verteilt. Hierzu werden die von den einzel­
nen Parteien und Wählergruppen bei den Gemeindewah­
len im Regierungsbezirk erzielten gültigen Stimmen zu­
sammengezählt. Es wird sodann nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlenverfahren errechnet, wie viele Sitze auf jede 
Partei und Wählergruppe entfallen. Die den Parteien und 
Wählergruppen noch zustehenden Sitze werden aus Re­
servelisten zugeteilt, die der Bestätigung durch die Lan­
desplanungsbehörde bedürfen. Die Reihenfolge der Sitz­
zuteilung für die einzelne Partei oder Wählergruppe be­
~~immt sich nach der von ihr eingereichten Reserveliste. 
Uber die Zuteilung des letzten Sitzes bei gleicher Höchst­
zahl entscheidet das vom Regierungspräsidenten zu zie­
hende Los. Hat eine Partei oder Wählergruppe bei der 
Wahl nach Absatz 3 mehr Mitglieder des Bezirkspla­
nungsrates erhalten als ihr nach der Sitzverteilung zuste­
hen, entscheidet der Regierungspräsident auf Vorschlag 
der Leitung der Partei oder Wählergruppe, wer aus dem 
Bezirksplanungsrat ausscheidet; macht die Leitung der 
Partei oder Wählergruppe keinen Vorschlag, so entschei­
det das vom Regierungspräsidenten zu ziehende Los. 

(8) Bei der Berechnung der Sitzverteilung und des 
Stimmenanteils bleiben solche Parteien und Wählergrup­
pen außer Betracht, die bei den Gemeindewahlen nicht 
mindestens fünf vom Hundert der im Regierungsbezirk 
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben. Sie neh­
men an der Sitzverteilung (Absatz 7) nicht teil. 

(9) Die Reserveliste ist von der für den Regierungsbe­
zirk zuständigen Leitung der Partei oder Wählergruppe 
bis spätestens sechs Wochen nach den Gemeindewahlen 
dem Regierungspräsidenten einzureichen. Der Regie­
rungspräsident hat innerhalb von zwei weiteren Wochen 
die nach Absatz 7 Satz 4 erforderliche Bestätigung der 
Landesplanungsbehörde einzuholen; äußert sich die Lan­
desplanungsbehörde innerhalb dieser Frist nicht, so gilt 
die Reserveliste als bestätigt. Die Reserveliste kann im 
Laufe der allgemeinen Wahlzeit ergänzt werden; die Er­
gänzung bedarf der Bestätigung durch die Landespla­
nungsbehörde. 

(10) Die Mitglieder des Bezirksplanungsrates sind in­
nerhalb von zehn Wochen nach der Neuwahl der Vertre­
tungskörperschaften zu wählen. Der Bezirksplanungsrat 
tritt spätestens innerhalb von weiteren sechs Wochen zu­
sammen. Diese Sitzung wird einberufen von dem bisheri­
gen Vorsitzenden des Bezirksplanungsrates. 

(11) Die Mitglieder des Bezirksplanungsrates werden 
für die Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Vertretungen 
der Gemeinden gewählt oder berufen. Die Mitglieder üben 
ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt oder be­
rufen sind, bis zum Amtsantritt der neu gewählten oder 
berufenen Mitglieder weiter aus. Die Mitgliedschaft im 
Bezirksplanungsrat erlischt, wenn die Voraussetzungen 
für die Wahl oder Berufung des Mitglieds wegfallen; dies 
gilt ebenfalls, wenn die Vertretung des Kreises, von dem 
das Mitglied gewählt worden ist, oder innerhalb dieses 
Kreises die Vertretung einer Gemeinde neu zu wählen ist 
oder für diese Vertretungen eine Wiederholungswahl im 
gesamten Wahlgebiet stattfindet. 

(12) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus dem Bezirks­
planungsrat aus oder ist seine Wahl rechtsunwirksam, so 
findet insoweit unverzüglich eine Ersatzwahl statt. Die 
Fehlerhaftigkeit der Wahl einzelner Mitglieder berührt 
nicht die Wirksamkeit der Wahl der übrigen Mitglieder. 
Liegt der Grund des Ausscheidens in der Person des Mit­
glieds, so steht das Vorschlagsrecht der Partei oder Wäh­
lergruppe zu, der der Ausgeschiedene oder nicht rechts­
wirksam Gewählte zugerechnet worden ist. Beim Aus­
scheiden eines berufenen Mitglieds rückt auf Vorschlag 
der betroffenen Partei oder Wählergruppe ein Listenbe­
werber aus der Reserveliste nach; der Vorschlag bedarf 
der Bestätigung durch die Landesplanungsbehörde. Ab­
satz 7 findet entsprechende Anwendung. 

(13) Finden in den Gemeinden oder Kreisen eines Re­
gierungsbezirks Wiederholungswahlen statt oder werden 
im Laufe der Wahlzeit einzelne Vertretungen der Gemein­
den oder Kreise neu gewählt, so sind die Sitze nach Ab­
satz 7 unter Berücksichtigung der bei der Wiederholungs­
wahl oder bei der Neuwahl erzielten gültigen Stimmen 
neu zu verteilen. Werden die Grenzen eines Regierungs­
bezirks geändert, so hat der Regierungspräsident die Sitz­
zahl und die Sitzverteilung nach den Absätzen 5 und 7 neu 
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zu bestimmen. Soweit Sitze neu zu verteilen sind, verlie­
ren die bisherigen Mitglieder ihren Sitz spätestens im 
Zeitpunkt der Neuverteilung nach Absatz 7. 

§6 
Beratende Mitglieder 

des Bezirksplanungsrates 

(1) Die nach § 5 gewählten und berufenen Mitglieder des 
Bezirksplanungsrates (stimmberechtigte Mitglieder) wäh­
len für die Dauer ihrer Amtszeit sechs Mitglieder mit be­
ratender Befugnis (beratende Mitglieder) zum Bezirkspla­
nungsrat aus den im Regierungsbezirk zuständigen Indu­
strie- und Handelskammern, Handwerkskammern und 
Landwirtschaftskammern sowie den im Regierungsbezirk 
tätigen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden hinzu. 
Von ihnen soll die Hälfte auf Arbeitgeber, die Hälfte auf 
Arbeitnehmer entfallen. Zusätzlich wählen die stimmbe­
rechtigten Mitglieder je ein Mitglied mit beratender Stim­
me aus den im Regierungsbezirk tätigen Sportverbänden 
sowie den nach § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutz­
verbänden hinzu. Die genannten Organisationen können 
dem Bezirksplanungsrat Vorschläge für die Wahl einrei­
chen. Die Einzelheiten des Wahlverfahrens sind vom Be­
zirksplanungsrat in der Geschäftsordnung zu regeln. 

(2) Die beratenden Mitglieder müssen im Regierungsbe­
zirk ansässig sein. Wer bei der Wahl in die Vertretung ei­
nes Kreises und einer Gemeinde Beschränkungen nach 
§ 13 Abs. 1 und 6 des Kommunalwahlgesetzes in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1979 (GV. NW. 
S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. März 1984 
(GV. NW. S. 210), unterliegt, kann nicht zum beratenden 
Mitglied des Bezirksplanungsrates gewählt werden. 

(3) An den Sitzungen der Bezirksplanungsräte bei den 
Regierungspräsidenten Arnsberg, Düsseldorf und Mün­
ster nimmt außerdem je ein stimmberechtigtes Mitglied 
der Verbandsversammlung des Kommunalverbandes 
Ruhrgebiet mit beratender Befugnis teil, wenn Beratungs­
gegenstände im Zusammenhang mit den Aufgaben und 
Tätigkeiten des Kommunalverbandes stehen. Die bera­
tenden Mitglieder bestellt die Verbandsversammlung für 
die Dauer ihrer Wahlzeit aus ihrer Mitte durch Beschluß. 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 findet entsprechende Anwendung. 

(4) Je ein Vertreter der Landschaftsverbände, die Ober­
stadtdirektoren der kreisfreien Städte und die Oberkreis­
direktoren der Kreise des Regierungsbezirks nehmen mit 
beratender Befugnis an den Sitzungen des Bezirkspla­
nungsrates teil. 

(5) § 5 Abs. 11 findet entsprechende Anwendung. 

§7 
Aufgaben des Bezirksplanungsrates 

(1) Der Bezirksplanungsrat trifft die sachlichen und 
verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung des 
Gebietsentwicklungsplanes und beschließt die Aufstel­
lung. Das Erarbeitungsverfahren wird von der Bezirkspla­
nungsbehörde durchgeführt; sie ist an die Weisungen des 
Bezirksplanungsrates gebunden. Die Mitglieder des Be­
zirksplanungsrates können jederzeit von der Bezirkspla­
nungsbehörde über den Stand des Erarbeitungsverfah­
rens mündliche Auskunft verlangen. Der Bezirkspla­
nungsrat kann einzelne seiner Mitglieder mit der Ein­
sichtnahme in die Planungsunterlagen beauftragen; er hat 
dem Antrag eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mit­
glieder auf Einsichtnahme stattzugeben. 

(2) Der Regierungspräsident unterrichtet den Bezirks­
planungsrat und berät mit ihm über die Vorbereitung und 
Festlegung von raumbedeutsamen und strukturwirksa­
men Planungen und Förderungsprogrammen von regio­
naler Bedeutung auf folgenden Gebieten: 

1. Städtebau, 
2. Wohnungsbau, 
3. Schul- und Sportstättenbau, 
4. Krankenhausbau, 
5. Verkehr, 
6. Freizeit- und Erholungswesen, 
7. Landschaftspflege, 
8. Wasserwirtschaft, 
9. Abfallbeseitigung. 

Der Bezirksplanungsrat kann jederzeit vom Regierungs­
präsidenten Auskunft über Stand und Vorbereitung dieser 
Planungen und Programme verlangen; er hat dem Antrag 
eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mitglieder auf 
Auskunft stattzugeben. 

(3) Der Bezirksplanungsrat berät die Landesplanungs­
behörde und wirkt durch Beratung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände seines Regierungsbezirks darauf hin, 
daß die Ziele der Raumordnung und Landesplanung be­
achtet werden. 

§8 
Sitzungen des Bezirksplanungsrates 

(1) Der Bezirksplanungsrat wählt für die Dauer seiner 
Wahlzeit aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder 
unter Leitung des lebensältesten stimmberechtigten Mit­
gliedes des Bezirksplanungsrates ohne Aussprache seinen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Er kann mehrere 
Stellvertreter wählen. 

(2) Der Bezirksplanungsrat tritt mindestens vier mal 
jährlich zusammen. Er wird vom Vorsitzenden unter Be­
kanntgabe der Tagesordnung einberufen. Der Bezirkspla­
nungsrat ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel 
seiner stimmberechtigten Mitglieder es verlangt. 

(3) Die .~itzungen des Bezirksplanungsrates sind öffent­
lich. Die Offentlichkeit kann für einzelne Angelegenheiten 
durch Beschluß des Bezirksplanungsrates ausgeschlossen 
werden. 

(4) Der Bezirksplanungsrat gibt sich eine Geschäftsord­
nung. 

(5) Zur Vorbereitung der Beschlußfassung des Bezirks­
planungsrates bei der Aufstellung von Gebietsentwick­
lungsplänen oder bei raumbedeutsamen Standortent­
scheidungen können Kommissionen zeitbegrenzt gebildet 
werden. Sie sollen der Stärke der einzelnen Parteien oder 
Wählergruppen des Bezirksplanungsrates entsprechend 
zusammengesetzt sein. Das Nähere ist vom Bezirkspla­
nungsrat in der Geschäftsordnung zu regeln. 

§9 
Geschäftsführung und Bezirksplaner 

(1) Die Geschäfte des Bezirksplanungsrates werden von 
der Bezirksplanungsbehörde wahrgenommen. 

(2) Der beim Regierungspräsidenten für die Landespla­
nung zuständige Beamte (Bezirksplaner) wird im Beneh­
men mit dem Bezirksplanungsrat bestellt. 

§10 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

des Bezirksplanungsrates 

(1) Die Mitglieder des Bezirksplanungsrates sind ver­
pflichtet, in ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem Ge­
setz und ihrer freien, nur durch Rücksicht auf das öffentli­
che Wohl bestimmten Überzeugung zu handeln; sie sind 
an Aufträge nicht gebunden. 

(2) Die Tätigkeit als Mitglied des Bezirksplanungsrates 
g,ilt als ehrenamtliche Tätigkeit. Eine Verpflichtung zur 
Ubernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit besteht 
nicht. Die Vorschriften des § 22 der Gemeindeordnung gel­
ten mit der Maßgabe entsprechend, daß über die Geneh­
migung für eine Aussage oder Erklärung über Angelegen­
heiten nach § 7 Abs. 1 der Bezirksplanungsrat entscheidet. 
Im übrigen entscheidet der Bezirksplanungsrat im Ein­
vernehmen mit dem Regierungspräsidenten. In Eilfällen . 
kann an Stelle des Bezirksplanungsrates der Vorsitzende 
entscheiden. 

Abschnitt II 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung 

§11 
Darstellung der Grundsätze und Ziele 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Lan­
desplanung werden im Landesentwicklungsprogramm, in 
einem Landesentwicklungsplan oder in mehreren Lan­
desentwicklungsplänen, in Gebietsentwicklungsplänen 
und in Braunkohlenplänen dargestellt. 
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§ 12 
Landesentwicklungsprogramm 

Das Landesentwicklungsprogramm wird als Gesetz be­
schlossen. Es enthält Grundsätze und allgemeine Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung für die Gesamtent­
wicklung des Landes und für alle raumbedeutsamen Pla­
nungen und Maßnahmen einschließlich der raumwirksa­
men Investitionen. Die Landesplanungsbehörde hat im 
Erarbeitungsverfahren die Gemeinden und Gemeindever­
bände, für die eine Anpassungspflicht begründet werden 
soll, oder deren Zusammenschlüsse zu beteiligen. 

§ 13 
Landesentwicklungspläne 

(1) Landesentwicklungspläne legen auf der Grundlage 
des Landesentwicklungsprogramms die Ziele der Raum­
ordnung und Landesplanung für die Gesamtentwicklung 
des Landes fest. 

(2) Die Landesplanungsbehörde erarbeitet unter Betei­
ligung der Bezirksplanungsräte Landesentwicklungsplä­
ne; § 12 Satz 3 findet entsprechende Anwendung. Nach 
Durchführung des Erarbeitungsverfahrens leitet die Lan­
desregierung Planentwürfe dem Landtag mit einem Be­
richt über das Erarbeitungsverfahren zu. Landesentwick­
lungspläne werden von der Landesplanungsbehörde im 
Einvernehmen mit dem für die Landesplanung zuständi­
gen Ausschuß des Landtags und im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministern aufgestellt. 

(3) Landesentwicklungspläne bestehen aus textlichen 
oder zeichnerischen Darstellungen oder einer Verbindung 
von textlichen und zeichnerischen Darstellungen. Sie kön­
nen in sachlichen und räumlichen Teilabschnitten aufge­
stellt werden. Dem Landesentwicklungsplan ist ein Erläu­
terungsbericht beizufügen. 

(4) Landesentwicklungspläne werden im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be­
kanntgemacht. Der in der Bekanntmachung bezeichnete 
Plan wird bei der Landesplanungsbehörde und den Be­
zirksplanungsbehörden sowie bei den Kreisen und Ge­
meinden, auf deren Bereich sich die Planung erstreckt, 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt; in der Bekannt­
machung wird darauf hingewiesen. 

(5) Landesentwicklungspläne können in dem Verfahren, 
das für ihre Aufstellung gilt, geändert oder ergänzt wer­
den; sie sollen spätestens zehn Jahre nach ihrer Aufstel­
lung überprüft und erforderlichenfalls geändert werden. 

(6) Landesentwicklungspläne werden mit ihrer Be­
kanntmachung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. Sie sind von den Behörden des Bundes und des 
Landes, den Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 
den öffentlichen Planungsträgern sowie im Rahmen der 
ihnen obliegenden Aufgaben von den bundesunmittelba­
ren und den der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör­
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah­
men zu beachten. 

§ 14 
Gebietsentwicklungspläne 

(1) Die Gebietsentwicklungspläne legen auf der Grund­
lage des Landesentwicklungsprogramms und von Landes­
entwicklungsplänen die regionalen Ziele der Raumord­
nung und Landesplanung für die Entwicklung der Regie­
rungsbezirke und für alle raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen im Planungsgebiet fest. 

(2) Die Gebietsentwicklungspläne erfüllen die funktio­
nen eines Landschaftsrahmenplanes und eines forstlichen 
Rahmenplanes. Sie stellen raumwirksame Ziele von regio­
naler Bedeutung zur Verwirklichung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege (Landschaftsrahmenplan) und 
zur Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und 
Wirtschaftsverhältnisse notwendigen forstlichen Voraus­
setzungen (forstlicher Rahmenplan) dar. 

(3) Die Gebietsentwicklungspläne bestehen aus textli­
chen und zeichnerischen Darstellungen. Sie können in 
sachlichen und räumlichen Teilabschnitten aufgestellt 
werden. Sachliche Teilabschnitte sollen den gesamten Re­
gierungsbezirk umfassen. Dem Gebietsentwicklungsplan 
ist ein Erläuterungsbericht beizufügen. 

§ 15 
Erarbeitung und Aufstellung 

(1) Hat der Bezirksplanungsrat die Erarbeitung des Ge­
bietsentwicklungsplanes beschlossen, so sind die Beteilig­
ten von der Bezirksplanungsbehörde schriftlich zur Mit­
wirkung aufzufordern. Ihnen ist eine Frist zu setzen, in­
nerhalb der sie Bedenken und Anregungen gegen den 
Entwurf des Gebietsentwicklungsplanes vorbringen kön­
nen. Die Frist muß mindestens drei Monate betragen. 

(2) Nach Ablauf der Frist sind die fristgemäß vorge­
brachten Bedenken und Anregungen mit den betroffenen 
Beteiligten zu erörtern. Dabei ist ein Ausgleich der Mei­
nungen anzustreben. Über das Ergebnis der Erörterung 
hat die Bezirksplanungsbehörde dem Bezirksplanungsrat 
zu berichten. Aus ihrem Bericht muß ersichtlich sein, über 
welche Bedenken und Anregungen unter den Beteiligten 
Einigkeit erzielt worden ist und über welche Bedenken 
und Anregungen abweichende Meinungen bestehen. 

(3) Der Gebietsentwicklungsplan wird nach Abschluß 
des Erarbeitungsverfahrens von dem Bezirksplanungsrat 
aufgestellt und der Landesplanungsbehörde von der Be­
zirksplanungsbehörde mit einem Bericht darüber vorge­
legt, ob über den Gebietsentwicklungsplan Einigkeit er­
zielt worden ist, oder welche abweichenden Meinungen 
von den Beteiligten und aus der Mitte des Bezirkspla­
nungsrates vorgebracht worden sind. Die Bezirkspla­
nungsbehörde hat darüber hinaus darzulegen, ob sie Be­
denken gegenüber dem vom Bezirksplanungsrat aufge­
stellten Gebietsentwicklungsplan hat; dem Bezirkspla­
nungsrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Der Gebietsentwicklungsplan kann jederzeit in dem 
Verfahren, das für seine Aufstellung gilt, geändert werden; 
die Regelungen des § 14 Abs. 3 Sätze 1 und 3 finden keine 
Anwendung. Änderungen eines Gebietsentwicklungspla­
nes können in einem vereinfachten Verfahren durchge­
führt werden, soweit nicht die Grundzüge der Planung be­
rührt werden; die Vereinfachung kann sich auf die Ab­
grenzung des Kreises der Beteiligten, soweit ihre Beteili­
gung nicht zwingend vorgeschrieben ist, und auf die Be­
teiligungsfrist beziehen. Darüber hinaus genügt in verein­
fachten Verfahren für die Eröffnung des Erarbeitungsver­
fahrens der Beschluß des Vorsitzenden und eines weite­
ren stimmberechtigten Mitgliedes des Bezirkplanungsra­
tes; bestätigt der Bezirksplanungsrat bei seiner nächsten 
Sitzung diesen Beschluß nicht, hat die Bezirksplanungs­
behörde die Erarbeitung der Änderung des Gebietsent­
wicklungsplanes einzustellen. 

(5) Der Gebietsentwicklungsplan soll spätestens 10 Jah­
re nach seiner Genehmigung überprüft und erforderli­
chenfalls geändert werden. Wenn Ziele in einem Landes­
entwicklungsplan geändert worden sind, muß der Gebiets­
entwicklungsplan geändert werden, soweit er den neuen 
Zielen des Landesentwicklungsplanes nicht entspricht. 

§ 16 
Genehmigung und Bekanntmachung 

(1) Die Gebietsentwicklungspläne bedürfen der Geneh­
migung der Landesplanungsbehörde; diese entscheidet im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmini­
stern. Teile des Gebietsentwicklungsplanes können vor­
weg genehmigt werden; es können Teile des Gebietsent­
wicklungsplanes von der Genehmigung ausgenommen 
werden. Im Falle des § 15 Abs. 4 hat die Landesregierung 
innerhalb von sechs Monaten über die Genehmigung zu 
entscheiden. Kann diese Frist nicht eingehalten werden, 
so hat die Landesregierung dem Bezirksplanungsrat die 
Gründe hierfür vor Ablauf der Frist mitzuteilen. 

(2) Die Genehmigung von Gebietsentwicklungsplänen 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord­
rhein-Westfalen bekanntgemacht. Der in der Bekanntma­
chung bezeichnete Plan wird bei der Landesplanungsbe­
hörde sowie bei der Bezirksplanungsbehörde und den 
Kreisen und Gemeinden, auf deren Bereich sich die Pla­
nung erstreckt, zur Einsicht für jedermann niedergelegt; 
in der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen. 

(3) Die Gebietsentwicklungspläne werden mit der Be­
kanntmachung der Genehmigung Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung. Sie sind von den Behörden des Bun­
des und des Landes, den Gemeinden und Gemeindever-



480 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 43 vom 18. Oktober 1989 

bänden, von den öffentlichen Planungsträgern sowie im 
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben von den bun­
desunmittelbaren und den der Aufsicht des Landes unter­
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. 

§ 17 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlasse­
nen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung und Aufstel­
lung des Gebietsentwicklungsplanes ist unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verlet­
zung innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes bei der Be­
zirksplanungsbehörde geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung 
des Gebietsentwicklungsplanes oder deren Bekanntma­
chung verletzt worden sind. Bei der Bekanntmachung der 
Genehmigung ist auf die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 
und 2 hinzuweisen. 

§ 18 
Abstimmung bezirksüberschreitender Planungen 

Die Gebietsentwicklungspläne für benachbarte Regie­
rungsbezirke sind untereinander abzustimmen. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Landespla­
nungsbehörde im Einvernehmen mit den fachlich zustän­
digen Landesministern. 

§ 19 
Planungspflichten 

(1) Die Landesplanungsbehörde kann feststellen, daß 
der Bezirksplanungsrat verpflichtet ist, den Gebietsent­
wicklungsplan oder einen Gebietsentwicklungsplan für 
bestimmte räumliche oder sachliche Teilabschnitte inner­
halb einer angemessenen Frist aufzustellen oder zu än­
dern und zur Genehmigung vorzulegen. Kommt der Be­
zirksplanungsrat dieser Planungsfrist nicht fristgerecht 
nach, so kann die Landesplanungsbehörde die Planung 
ganz oder teilweise selbst durchführen oder die Durchfüh­
rung der Bezirksplanungsbehörde übertragen. 

(2) Hat die Landesplanungsbehörde die Genehmigung 
eines Gebietsentwicklungsplanes mit der Begründung ab­
gelehnt, daß er dem Landesentwicklungsprogramm oder 
einem Landesentwicklungsplan widerspreche, so ist sie 
befugt, bei der erneuten Vorlage einen solchen Plan im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmini­
stern zum Zwecke der Anpassung zu ändern und in der 
geänderten Form zu genehmigen. Die Landesregierung 
setzt dem Bezirksplanungsrat zur erneuten Vorlage eine 
angemessene Frist. Der Ablauf dieser Frist steht der er­
neuten Vorlage gleich. 

§20 
Anpassung der Bauleitplanung 

(1) Um die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung anzupassen, hat die Gemeinde bei 
Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Änderung 
eines Bauleitplanes unter allgemeiner Angabe ihrer Pla­
nungsabsichten bei der Bezirksplanungsbehörde anzufra­
gen, welche Ziele für den Planungsbereich bestehen. 

(2) Äußert sich die Bezirksplanungsbehörde nicht inner­
halb von drei Monaten auf die Anfrage der Gemeinde, so 
kann die Gemeinde davon ausgehen, daß landesplaneri­
sche Bedenken nicht erhoben werden. 

(3) Wenn die Bezirksplanungsbehörde oder die Gemein­
de es für geboten hält, sind die Planungsabsichten der Ge­
meinde mit ihr zu erörtern. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, so befindet die Bezirksplanungsbehörde im Ein­
vernehmen mit dem Bezirksplanungsrat über die nicht 
ausgeräumten Bedenken. Es kann hierbei die Feststellung 
getroffen werden, daß die Planungsabsichten den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung nicht angepaßt 
sind; dabei sind die Abweichungen im einzelnen zu be­
zeichnen. 

(4) Kommt eine einvernehmliche Beurteilung von Be­
zirksplanungsbehörde und Bezirksplanungsrat nicht zu­
stande, so entscheidet die Landesplanungsbehörde im 

Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmini­
stern, ob die Planungsabsichten den Zielen der Raumord­
nung und Landesplanung angepaßt sind. Dazu hat die Be­
zirksplanungsbehörde über den Sachverhalt zu berichten; 
der Gemeinde und dem Bezirksplanungsrat ist Gelegen­
heit zu geben, zu dem Bericht der Bezirksplanungsbehör­
de Stellung zu nehmen. Die Landesplanungsbehörde teilt 
ihre Entscheidung den Betroffenen mit. 

(5) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfahrens nach 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch der Bezirksplanungsbehörde ei­
ne Ausfertigung des Entwurfs des Bauleitplanes zuzulei­
ten. Die Fortführung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bauleitplanes wird hierdurch nicht gehemmt. Äußert sich 
die Bezirksplanungsbehörde nicht innerhalb von einem 
Monat auf die Anfrage der Gemeinde, so kann die Ge­
meinde davon ausgehen, daß landesplanerische Bedenken 
nicht erhoben werden. Die Absätze 3 und 4 gelten entspre­
chend. 

(6) Ist die Bezirksplanungsbehörde bei der Aufstellung 
eines vorbereitenden Bauleitplanes beteiligt worden, so 
bedarf es bei der Aufstellung eines daraus entwickelten 
verbindlichen Bauleitplanes ihrer erneuten Beteiligung 
nur, wenn und soweit die Bezirksplanungsbehörde nach 
Anhörung der Gemeinde den vorbereitenden Bauleitplan 
im Benehmen mit dem Bezirksplanungsrat für unange­
paßt erklärt hat. 

§ 21 
Anpassungspflicht der Gemeinden 

und Planungsgebot 

(1) Die Landesregierung kann verlangen, daß die Ge­
meinden ihre genehmigten Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung anpassen. 

(2) Die Landesregierung kann verlangen, daß die Ge­
meinden Bauleitpläne entsprechend den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung aufstellen, wenn dies 
zur Verwirklichung von Planungen mit hervorragender 
Bedeutung für die überörtliche Wirtschaftsstruktur oder 
allgemeine Landesentwicklung erforderlich ist; die betrof­
fenen Flächen müssen auf der Grundlage eines Landes­
entwicklungsplanes in Gebietsentwicklungsplänen darge­
stellt sein. Vor der Entscheidung der Landesregierung ist 
den betroffenen Bezirksplanungsräten und Gemeinden 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

§22 
Untersagung raumordnungswidriger Planungen 

und Maßnahmen 

(1) Die Landesplanungsbehörde kann im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Landesministern und nach 
Anhörung des Bezirksplanungsrates raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen, die von Behörden oder son­
stigen Planungsträgern im Sinne des § 4 Abs. 5 des Raum­
ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1461) beabsichtigt sind, für 
eine bestimmte Zeit untersagen, wenn zu befürchten ist, 
daß die Einhaltung der Ziele der Raumordnung und L~n­
desplanung oder ihre bereits eingeleitete Aufstellung, An­
derung oder Ergänzung unmöglich gemacht oder wesent­
lich erschwert werden. 

(2) Die Untersagung kann verlängert werden; dabei darf 
eine Untersagung zur Sicherung noch nicht aufgestellter 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung die Gesamt­
dauer von zwei Jahren nicht überschreiten. 

(3) Die Untcrsagl'ng wird nae}: An:löTung des Betroffe­
nen von Amts wegen oder auf Antrag eines öffentlichen 
Planungsträgers, dessen Aufgaben durch die beabsichtig­
te Planung oder Maßnahme be!'ührt werden, ausgespro­
chen. 

(4) Die Untersagung ist vor Fristablauf ganz oder teil­
weise aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen weggefal­
len sind. 

§23 
Zurückstellung von Baugesuchen 

Die Regierungspräsidenten können unter den Voraus­
setzungen des § 22 Abs. 1 die Baugenehmigungsbehörde 
anweisen, die Entscheidung über die Zulässigkeit bauli­
cher Anlagen im Einzelfall für einen Zeitraum bis zu zwölf 
Monaten auszusetzen. 
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Abschnitt III 

Sondervorschriften für das Rheinische 
Braunkohlenplangebiet 

§ 24 
Braunkohlenpläne 

(1) Die Braunkohlenpläne legen auf der Grundlage des 
Landesentwicklungsprogramms und von Landesentwick­
lungsplänen und in Abstimmung mit den Gebietsentwick­
lungsplänen im Braunkohlenplangebiet Ziele der Raum­
ordnung und Landesplanung fest, soweit es für eine ge­
ordnete Braunkohlenplanung erforderlich ist. 

(2) Die Braunkohlenpläne bestehen aus textlichen und 
zeichnerischen Darstellungen. Die textlichen Darstellun­
gen müssen insbesondere Angaben enthalten über die 
Grundzüge der Oberflächengestaltung und Wiedernutz­
barmachung in Abbau- und Aufschüttungsgebieten ein­
schließlich der im Rahmen der Rekultivierung angestreb­
ten Landschaftsentwicklung sowie über sachliche, räumli­
che und zeitliche Abhängigkeiten. Die zeichnerischen 
Darstellungen des Braunkohlenplanes müssen insbeson­
dere Festlegungen treffen über die Abbaugrenzen und die 
Sicherheitslinien des Abbaus, die Haldenflächen und de­
ren Sicherheitslinien, die Umsiedlungsflächen und die 
Festlegung der Räume, in denen Verkehrswege, Bahnen 
aller Art, Energie- und Wasserleitungen angelegt oder 
verlegt werden können. Der Maßstab der zeichnerischen 
Darstellungen des Braunkohlenplanes beträgt 1: 5 000 
oder 1: 10 000. Die Braunkohlenpläne können in sachlichen 
und räumlichen Teilabschnitten aufgestellt werden. Ihnen 
ist ein Erläuterungsbericht beizufügen. 

§ 25 
Braunkohlenplangebiet 

(1) Die Abgrenzung des Braunkohlenplangebietes wird 
bestimmt durch die Gebiete für den Abbau, die Außenhal­
den und die Umsiedlungen sowie die Gebiete, deren ober­
ster Grundwasserleiter durch Sümpfungsmaßnahmen be­
einflußt wird. 

(2) Das Braunkohlenplangebiet umfaßt ganz oder zum 
Teil das Gebiet der Kreise Aachen, Düren, Euskirchen, 
Erftkreis, Heinsberg, Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Viersen 
sowie der kreisfreien Städte Köln und Mönchengladbach. 

(3) Die Abgrenzung des Braunkohlenplangebietes im 
einzelnen erfolgt durch Rechtsverordnung nach Maßgabe 
der Absätze 1 und 2. 

§26 
Braunkohlenausschuß 

(1) Als Sonderausschuß des Bezirksplanungsrates des 
Regierungsbezirks Köln wird der Braunkohlenausschuß 
errichtet. 

(2) Die Vertretungen der Kreise und kreisfreien Städte 
des Braunkohlenplangebietes wählen nach Maßgabe des 
§ 27 Abs. 1 Mitglieder des Braunkohlenausschusses aus 
den Vertretungen der ganz oder zum Teil im Braunkoh­
lenplangebiet liegenden Gemeinden (Kommunale Bank). 

(3) Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Köln 
beruft jeweils aus den Reihen seiner stimmberechtigten 
Mitglieder und der stimmberechtigten Mitglieder des Be­
zirksplanungsrates des Regierungsbezirks Düsseldorf 
nach Maßgabe des § 27 Absätze 4 bis 7 weitere stimmbe­
rechtigte Mitglieder des Braunkohlenaussschusses; sie 
sollen nicht im Braunkohlenplangebiet ansässig sein (Re­
gionale Bank). Die Zahl der zu wählenden weiteren Mit­
glieder entspricht der Zahl der Mitglieder nach Absatz 2. 
Die Verteilung der Mitglieder zwischen den Regierungs­
bezirken richtet sich nach dem jeweiligen Gebietsanteil 
am Braunkohlenplangebiet. 

(4) Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Köln 
beruft außerdem als stimmberechtigte Mitglieder des 
Braunkohlenausschusses (Funktionale Bank): 

1. einen Vertreter der für das Braunkohlenplangebiet zu­
ständigen Industrie- und Handelskammern, 

2. einen Vertreter der für das Braunkohlenplangebiet zu­
ständigen Handwerkskammern, 

3. einen Vertreter der für das Braunkohlenplangebiet zu­
ständigen Landwirtschaftskammer. 

4. einen Vertreter der im Braunkohlenplangebiet tätigen 
Arbeitgeberverbände, 

5. drei Vertreter der im Braunkohlenplangebiet tätigen 
Gewerkschaften und 

6. einen Vertreter der Landwirtschaft. 

(5) Die Zusammensetzung des Braunkohlenausschusses 
nach Parteien und Wählergruppen hat so zu erfolgen, daß 
die Mitglieder nach den Absätzen 2 und 3, die aus dem Re­
gierungsbezirk Köln kommen, das Ergebnis der Gemein­
deratswahlen im Regierungsbezirk Köln, die Mitglieder, 
die aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf kommen, das 
Ergebnis der Gemeinderatswahlen im Regierungsbezirk 
Düsseldorf widerspiegeln. 

(6) Je ein Vertreter des Landesoberbergamtes, des Geo­
logischen Landesamtes, des Landesamtes für Agrarord­
nung, des Erftverbandes, des Bergbautreibenden, ein Ver­
treter für die im Braunkohlenplangebiet tätigen nach § 29 
BNatSchG anerkannten Naturschutzverbände sowie je 
ein Mitglied der Unterausschüsse nehmen mit beratender 
Befugnis an den Sitzungen des Braunkohlenausschusses 
teil. Die Oberstadtdirektoren der kreisfreien Städte und 
die Oberkreisdirektoren der Kreise des Braunkohlenplan­
gebietes nehmen mit beratender Befugnis an den Sitzun­
gen des Braunkohlenausschusses teil, wenn Beratungsge­
genstände in Zusammenhang mit den Aufgaben und Tä­
tigkeiten der jeweiligen Gebietskörperschaft stehen. 

§27 
Wahl und Berufung 

(1) Die Anzahl der nach § 26 Abs. 2 zu wählenden Mit­
glieder der Kommunalen Bank bestimmt sich bei den 
Kreisen nach der Einwohnerzahl der kreisangehörigen 
Gemeinden, die ganz oder zum Teil im Braunkohlenplan­
gebiet liegen, und bei den kreisfreien Städten nach der 
Einwohnerzahl der ganz oder zum Teil im Braunkohlen­
plangebiet liegenden Stadtteile (Betroffene Bevölkerung). 
Es wählen innerhalb von zehn Wochen nach der Neuwahl 
der Vertretungskörperschaften die Kreise und kreisfreien 
Städte mit einer betroffenen Bevölkerung 

bis 150000 Einwohner je 1 Mitglied, 
über 150000 Einwohner je 2 Mitglieder 

des Braunkohlenausschusses. Sind für einen Kreis oder 
eine kreisfreie Stadt zwei Mitglieder des Braunkohlen­
ausschusses zu wählen, so gelten dafür die Grundsätze der 
Verhältniswahl. 

(2) Jedes gewählte Mitglied des Braunkohlenausschus­
ses ist derjenigen Partei oder Wählergruppe anzurechnen, 
die es zur Wahl vorgeschlagen hat. Bei verbundenen 
Wahlvorschlägen ist bei jedem Bewerber anzugeben, wel­
cher Partei oder Wählergruppe er im Fall seiner Wahl an­
zurechnen ist. 

(3) Wird ein Mitglied des Braunkohlenausschusses auf­
grund eines Vorschlages einer Partei oder Wählergruppe 
gewählt, die nicht an der Sitzverteilung nach den Absät­
zen 4 bis 7 teilnehmen, so verringert sich die auf die Par­
teien und Wählergruppen der Bezirksplanungsräte der 
Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf zu verteilende 
Gesamtzahl der Sitze der Kommunalen und Regionalen 
Bank entsprechend. 

(4) Zur Berufung der Regionalen Bank nach § 26 Abs. 3 
stellt der Regierungspräsident Köln nach Abschluß der 
Wahlen gemäß Absatz 1 Satz 2 nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlenverfahren fest, wieviele Sitze auf die Par­
teien und Wählergruppen im Bezirksplanungsrat des Re­
gierungsbezirks Köln und wieviele Sitze auf die Parteien 
und Wählergruppen im Bezirksplanungsrat des Regie­
rungsbezirks Düsseldorf insgesamt entfallen und wieviele 
Sitze den Parteien und Wählergruppen noch zustehen. 
Hierzu werden für die Regierungsbezirke Köln und Düs­
seldorf getrennt die von den einzelnen Parteien und Wäh­
lergruppen bei den Gemeindewahlen im jeweiligen Regie­
rungsbezirk erzielten gültigen Stimmen zugrunde gelegt. 

(5) Die den Parteien und Wählergruppen noch zustehen­
den Sitze werden aus Listen zugeteilt, die für die Mitglie­
der aus dem Regierungsbezirk Köln von den Parteien und 
Wählergruppen im Bezirksplanungsrat des Regierungsbe­
zirks Köln, für die Mitglieder aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf von den Parteien und Wählergruppen im Be-
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zirksplanungsrat des Regierungsbezirks büsseldorf auf­
zustellen sind. Diese Listen bestimmen zugleich die Rei­
henfolge der Sitz?!uteilung für die einzelnen Parteien und 
Wählergruppen. Uber die Zuteilung des letzten Sitzes bei 
gleicher Höchstzahl entscheidet das vom Regierungsprä­
sidenten Köln zu ziehende Los. 

(6) Die Listen sind von der für den jeweiligen Regie­
rungsbezirk zuständigen Leitung der Partei oder Wähler­
gruppe innerhalb eines Monats nach Feststellung der 
Sitzverteilung dem Regierungspräsidenten Köln einzurei­
chen und innerhalb eines weiteren Monats vom jeweiligen 
Bezirksplanungsrat zu bestätigen. Die Bestätigung kann 
durch schriftliche Zustimmung aller stimmberechtigten 
Mitglieder des Bezirksplanungsrats erfolgen. Die Listen 
können im Laufe der allgemeinen Wahlzeit ergänzt wer­
den. Auch die Ergänzung bedarf der Bestätigung durch 
den jeweiligen Bezirksplanungsrat. 

(7) Hat in einem Regierungsbezirk eine Partei oder 
Wählergruppe bei der Wahl nach § 26 Abs. 2 mehr Mitglie­
der des Braunkohlenausschusses erhalten als ihr nach der 
Sitzverteilung zustehen, entscheidet der Regierungspräsi­
dent Köln auf Vorschlag der Leitung der Partei oder Wäh­
lergruppe, wer aus dem Braunkohlenausschuß ausschei­
det; macht die Leitung der Partei keinen Vorschlag, so 
entscheidet das vom Regierungspräsidenten Köln zu zie­
hende Los. 

(8) Finden in den Gemeinden oder Kreisen eines Regie­
rungsbezirks Wiederholungswahlen statt oder werden im 
Laufe der Wahlzeit einzelne Vertreter der Gemeinden 
oder Kreise neu gewählt, so sind die Sitze nach den Absät­
zen 4 bis 7 unter Berücksichtigung der bei der Wiederho­
lungswahl oder bei der Neuwahl erzielten gültigen Stim­
men neu zu verteilen. Werden die Grenzen eines Regie­
rungsbezirks geändert, so hat der Regierungspräsident 
Köln die Sitzzahl und die Sitzverteilung nach § 26 Abs. 5 
und nach den Absätzen 4 bis 7 neu zu bestimmen. Soweit 
Sitze neu zu verteilen sind, verlieren die bisherigen Mit­
glieder ihren Sitz spätestens im Zeitpunkt der Neuvertei­
lung. 

(9) Zur Berufung der Funktionalen Bank nach § 26 
Abs. 4 können die genannten Organisationen dem Be­
zirksplanungsrat des Regierungsbezirks Köln Vorschläge 
für die Berufung einreichen. Die vorgeschlagenen Mitglie­
der werden durch Bestätigung des Bezirksplanungsrates 
des Regierungsbezirks Köln berufen, die auch durch 
schriftliche Zustimmung aller stimmberechtigten Mitglie­
der des Bezirksplanungsrates des Regierungsbezirks 
Köln erfolgen kann. Die Sitze nach § 26 Abs. 4 Nr. 5 wer­
den den im Braunkohlenplangebiet tätigen Gewerkschaf­
ten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zugeteilt; 
dabei sind die Zahlen der Gewerkschaftsmitglieder zu­
grunde zu legen, die bei den Bergbautreibenden im 
Braunkohlenplangebiet beschäftigt sind. 

§28 
Mitgliedschaft 

(1) Zum Mitglied des Braunkohlenausschusses kann 
nicht gewählt oder berufen werden, 

1. wer bei einer natürlichen Person, einer juristischen 
Person oder einer Vereinigung, der die Braunkohlen­
planung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann, gegen Entgelt beschäftigt ist, 

2. wer Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder 
eines gleichartigen Organs einer juristischen Person 
oder einer Vereinigung ist, der die Braunkohlenpla­
nung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann. 

(2) Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses werden 
für die Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Vertretungen 
der Gemeinden gewählt oder berufen. Die Mitglieder üben 
ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt oder be­
rufen sind, bis zum Amtsantritt der neu gewählten oder 
berufenen Mitglieder weiter aus. Die Mitgliedschaft im 
Braunkohlenausschuß erlischt, wenn die Voraussetzungen 
für die Wahl oder Berufung des Mitglieds entfallen; dies 
gilt ebenfalls, wenn die Vertretung des Kreises, von dem 
das Mitglied gewählt worden ist, oder innerhalb dieses 
Kreises die Vertretung einer Gemeinde neu zu wählen ist 
oder für diese Vertretungen eine Wiederholungswahl im 
gesamten Wahlgebiet stattfindet. 

(3) Scheidet ein Mitglied aus dem Braunkohlenausschuß 
aus oder ist seine Wahl oder Berufung rechtsunwirksam, 
so findet insoweit unverzüglich eine Ersatzwahl oder Er­
satzberufung statt. Die Fehlerhaftigkeit der Wahl oder Be­
rufung einzelner Mitglieder berührt nicht die Wirksam­
keit der Wahl oder Berufung der übrigen Mitglieder. 

(4) Liegt der Grund des Ausscheidens in der Person des 
Mitglieds, so steht das Vorschlagsrecht der Partei oder 
Wählergruppe zu, der der Ausgeschiedene oder nicht 
rechtswirksam Gewählte zugerechnet worden ist. Beim 
Ausscheiden eines berufenen Mitglieds rückt auf Vor­
schlag der betroffenen Partei, Wählergruppe oder Organi­
sation ein Listenbewerber aus der Liste nach. Der Vor­
schlag für ein Mitglied nach § 26 Abs. 3 bedarf der Bestäti­
gung durch den jeweiligen Bezirksplanungsrat; der Vor­
schlag für ein Mitglied nach § 26 Abs. 4 bedarf der Bestäti­
gung durch den Bezirksplanungsrat des Regierungsbe­
zirks Köln. § 27 Absätze 5, 6 und 9 findet entsprechende 
Anwendung. 

§29 
Unterausschüsse 

(1) Zur Vorbereitung der Beschlußfassung des Braun­
kohlenausschusses wird für das Nordrevier, das Westre­
vier und das Revier Hambach des Braunkohlenplangebie­
tes je ein Unterausschuß gebildet. Dem Unterausschuß ge­
hören je zwei Vertreter der jeweils betroffenen Gemein­
den, ein Vertreter des zuständigen Landwirtschaftsver­
bandes, ein Vertreter der Industrie- und Handelskam­
mern und ein Vertreter der im Braunkohlenplangebiet tä­
tigen Gewerkschaften an. Außerdem nimmt je ein Vertre­
ter der betroffenen Kreise, des Bergbautreibenden und 
der nach § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutzverbän­
de ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Unteraus­
schusses teil. Die Vertreter der Gemeinden werden von 
den Vertretungen der Gemeinden entsandt; mindestens 
einer der in Satz 2 genannten Gemeindevertreter muß der 
Vertretung der Gemeinde angehören. § 27 Abs. 1 Satz 3 
findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß 
ein in den Unterausschuß entsandtes Mitglied derjenigen 
Partei oder Wählergruppe anzurechnen ist, die es vorge­
schlagen hat. 

(2) Beabsichtigt der Braunkohlenausschuß, von den 
Empfehlungen des Unterausschusses abzuweichen, so ist 
dem Unterausschuß Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(3) Die Bergbehörde unterrichtet den Braunkohlenaus­
schuß und den jeweils zuständigen Unterausschuß über 
die Zulassung von Betriebsplänen, die die Braunkohlen­
planung berühren. 

§ 30 
Vorsitz, Sitzungen und Geschäftsführung 

des Braunkohlenausschusses 

(1) Der Braunkohlenausschuß wählt für die Dauer sei­
ner Wahlzeit aus der Mitte der stimmberechtigten Mit­
glieder unter Leitung des lebensältesten stimmberechtig­
ten Mitgliedes des Braunkohlenausschusses ohne Aus­
sprache seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Er 
kann mehrere Stellvertreter wählen. 

(2) Der Vorsitzende des Braunkohlenausschusses muß 
dem Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Köln an­
gehören. 

(3) Der Braunkohlenausschuß gibt sich eine Geschäfts­
ordnung, in der auch Regelungen für die Unterausschüsse 
zu treffen sind. 

(4) Der Vorsitzende beruft mindestens zweimal jährlich 
eine Sitzung des Braunkohlenausschusses unter Bekannt­
gabe der Tagesordnung ein. Der Braunkohlenausschuß ist 
unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel seiner 
stimmberechtigten Mitglieder es verlangt. 

(5) Zur Erarbeitung eines Braunkohlenplanes kann der 
Braunkohlenausschuß einen Arbeitskreis aus seiner Mitte 
bilden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

(6) Die Sitz~ngen des Braunkohlenausschusses sind öf­
fentlich. Die Offentlichkeit kann für einzelne Angelegen­
heiten durch Beschluß des Braunkohlenausschusses aus­
geschlossen werden. Entsprechendes gilt für die Sitzun­
gen der Unterausschüsse. Durch die Geschäftsordnung 
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kann die Öffentlichkeit der Sitzungen der Unterausschüs­
se auch für Angelegenheiten einer bestimmten Art ausge­
schlossen werden. 

(7) Die Geschäfte des Braunkohlenausschusses werden 
von der Bezirksplanungsbehörde Köln wahrgenommen. 

§ 31 
Aufgaben des Braunkohlenausschusses 

(1) Der Braunkohlenausschuß trifft die sachlichen und 
verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung der 
Braunkohlenpläne und beschließt deren Aufstellung. Das 
Erarbeitungsverfahren wird von der Bezirksplanungsbe­
hörde Köln durchgeführt; sie ist dabei an die Weisungen 
des Braunkohlenausschusses gebunden. 

(2) Der Braunkohlenausschuß hat sich laufend von der 
ordnungsgemäßen Einhaltung der Braunkohlenpläne zu 
überzeugen und festgestellte Mängel unverzüglich den zu­
ständigen Stellen mitzuteilen. 

(3) Die im Braunkohlenplangebiet ansässigen Personen 
und tätigen Betriebe sind verpflichtet, dem Braunkohlen­
ausschuß oder einem von ihm beauftragten Ausschußmit­
glied die für die Aufstellung, Änderung und Überprüfung 
der Einhaltung des Planes erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zugänglich zu machen, soweit die 
Informationen nicht von Behörden und öffentlichen Pla­
nungsträgern gegeben werden können. Unbeschadet an­
derweitiger Vorschriften kann der zuständige Regie­
rungspräsident auf Antrag des Braunkohlenausschusses 
ein Zwangsgeld bis zur Höhe von fünfzigtausend Deut­
sche Mark und im Wiederholungsfalle bis zur Höhe von 
einhunderttausend Deutsche Mark gegen denjenigen fest­
legen, der der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach­
kommt. 

(4) Soweit die im Absatz 3 genannten Unterlagen Ge­
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind die Un­
terlagen zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen. 

§ 32 
Soziales und Ökologisches Anforderungsprofil 

Bevor der Braunkohlenausschuß die Bezirksplanungs­
behörde mit der Erarbeitung eines Vorentwurfes für einen 
Braunkohlenplan beauftragt, hat der Bergbautreibende 
alle erforderlichen Angaben zur Beurteilung der sozialen 
und ökologischen Verträglichkeit des Abbauvorhabens 
beizubringen. Die Angaben des Bergbautreibenden sind 
im Beteiligungsverfahren den Behörden und Stellen und 
der Öffentlichkeit mit zugänglich zu machen. 

§ 33 
Erarbeitung und Aufstellung 

(1) Hat der Braunkohlenausschuß die Erarbeitung des 
Braunkohlenplanes beschlossen, so sind die zu beteiligen­
den Behörden und Stellen von der Bezirksplanungsbehör­
de Köln schriftlich zur Mitwirkung aufzufordern. Ihnen ist 
eine Frist zu setzen, innerhalb derer sie Bedenken und 
Anregungen gegen den Entwurf des Braunkohlenplanes 
vorbringen können. Die Frist muß mindestens vier Mona­
te betragen. Nach Ablauf der Frist sind die fristgemäß 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen mit den Behör­
de~ und Stellen zu erörteEn. Dabei ist ein Ausgleich der 
Memungen anzustreben. Uber das Ergebnis der Erörte­
rung hat die Bezirksplanungsbehörde dem Braunkohlen­
ausschuß zu berichten. Aus ihrem Bericht muß ersichtlich 
sein, über welche Bedenken und Anregungen unter den 
Beteiligten Einigung erzielt worden ist und über welche 
Bedenken und Anregungen abweichende Meinungen be­
stehen. 

(2) Die an der Erarbeitung des Braunkohlenplanes be­
teiligten Gemeinden legen den Entwurf des Planes mit 
Erläuterungsbericht innerhalb der ihnen zur Verfügung 
stehenden Beteiligungsfrist zur Einsichtnahme öffentlich 
aus. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens drei Monate. 
Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich mit dem Hinweis bekanntzumachen, 
daß Bedenken und Anregungen während der Auslegungs­
frist bei der Gemeinde oder bei der Bezirksplanungsbe­
hörde Köln vorgebracht werden können. Nach Ablauf der 
Frist leiten die Gemeinden die bei ihnen vorgebrachten 

Bedenken und Anregungen unbearbeitet der Bezirkspla­
nungsbehörde Köln zu. Diese unterrichtet den Braunkoh­
lenausschuß über alle fristgemäß vorgebrachten Beden­
ken und Anregungen. Der Bra.l:lnkohlenausschuß prüft die 
Bedenken und Anregungen. Uber das Ergebnis sind die 
Einwender zu unterrichten. Die Unterrichtung kann durch 
die Niederlegung des genehmigten Planes nach § 34 Abs. 3 
erfolgen. 

(3) Der Braunkohlenausschuß entscheidet nach Ab­
schluß des Erarbelitungsverfahrens über die Aufstellung 
des Braunkohlenplanes. Der Braunkohlenplan wird vom 
Braunkohlenausschuß aufgestellt und der Landespla­
nungsbehörde von der Bezirksplanungsbehörde Köln mit 
einem Bericht darüber vorgelegt, ob über den Braunkoh­
lenplan Einigkeit erzielt worden ist oder welche abwei­
chenden Meinungen von den Behörden und Stellen, aus 
der Öffentlichkeit und aus der Mitte des Braunkohlenaus­
schusses vorgebracht worden sind. Die Bezirksplanungs­
behörde Köln hat darüber hinaus darzulegen, ob sie Be­
denken gegenüber dem vom Braunkohlenausschuß aufge­
stellten Braunkohlenplan hat; dem Braunkohlenausschuß 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Bezirks­
planungsbehörde Köln übermittelt der Landesplanungs­
behörde ferner die von ihr eingeholte Stellungnahme des 
jeweils betroffenen Bezirksplanungsrates zur Vereinbar­
keit des Braunkohlenplanes mit dem Gebietsentwick­
lungsplan. 

§ 34 
Genehmigung und Bekanntmachung 

(1) Die Braunkohlenpläne bedürfen der Genehmigung 
der Landesplanungsbehörde. Die Genehmigung erfolgt im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmini­
stern. Teile des Braunkohlenplanes können vorweg ge­
nehmigt werden; es können Teile des Braunkohlenplanes 
von der Genehmigung ausgenommen werden. 

(2) Die Genehmigung der Braunkohlenpläne ist nur zu 
erteilen, wenn sie den Erfordernissen einer langfristigen 
Energieversorgung auf der Grundlage des LEPro (§§ 26 
Abs. 2; 32 Abs. 3) entsprechen und die Erfordernisse der 
sozialen Belange der vom Braunkohlentagebau Betroffe­
nen und des Umweltschutzes angemessen berücksichti­
gen. 

(3) Die Genehmigung von Braunkohlenplänen wird im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein­
Westfalen bekanntgemacht. Der in der Bekanntmachung 
bezeichnete Plan wird bei der Landesplanungsbehörde so­
wie bei der Bezirksplanungsbehörde Köln und den Krei­
sen und Gemeinden, auf deren Bereich sich die Planung 
erstreckt, zur Einsicht für jedermann niedergelegt; in der 
Bekanntmachung wird darauf hingewiesen. Die Gemein­
den haben ortsüblich bekanntzumachen, bei welcher Stel­
le der genehmigte Plan während der Dienststunden einge­
sehen werden kann. 

(4) Die Braunkohlenpläne werden mit der Bekanntma­
chung der Genehmigung Ziele der Raumordnung. und 
Landesplanung. Sie sind von den Behörden des Bundes 
und des Landes, den Gemeinden und Gemeindeverbän­
den, von den öffentlichen Planungsträgern sowie im Rah­
men der ihnen obliegenden Aufgaben von den bundesun­
mittelbaren und den der Aufsicht des Landes unterste­
henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf­
fentlichen Rechts bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. 

(5) Die Braunkohlenpläne sollen vor Beginn eines Ab­
bauvorhabens im Braunkohlenplangebiet aufgestellt und 
genehmigt sein. Die Betriebspläne der im Braunkohlen­
plangebiet gelegenen bergbaulichen Betriebe sind mit den 
Braunkohlenplänen in Einklang zu bringen. 

§ 35 
Überprüfung und Änderung 

Der Braunkohlenplan muß überprüft und erforderli­
chenfalls geändert werden, wenn die Grundannahmen für 
den Braunkohlenplan sich wesentlich ändern. Die Ände­
rung erfolgt in dem Verfahren, das für seine Aufstellung 
gilt; die Regelung des § 24 Abs. 2 Satz 1 findet keine An­
wendung. 
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§ 36 
Anpassung der Braunkohlenplanung 

Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit der Planungsab­
sichten des Braunkohlenausschusses mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung und kommt zwischen 
der Bezirksplanungsbehörde Köln, dem zuständigen Be­
zirksplanungsrat und dem Braunkohlenausschuß kein 
Ausgleich der Meinungen zustande, so hat die Bezirkspla­
nungsbehörde Köln den Sachverhalt der Landesplanungs­
behörde zur Entscheidung im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministern vorzulegen. Dem 
Bezirksplanungsrat und dem Braunkohlenausschuß ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entschei­
dung ist den Betroffenen mitzuteilen. 

§37 
Landbeschaffung 

(1) Auf die infolge der Braunkohlenplanung notwendi­
gen Enteignungen von Grundeigentum finden die gelten­
den gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 

(2) Bei der bergrechtlichen Grundabtretung nach §§ 77 ff 
des Bundesberggesetzes und bei den Enteignungen nach 
dem Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz 
(EEG NW) vom 20. Juni 1989 (GV. NW. S. 366), ist auf An­
trag des Entschädigungsberechtigten für die Entziehung 
des Grundeigentums anstelle der Geldentschädigung die 
Bereitstellung von Ersatzland anzustreben. 

§38 
Ergänzende Vorschriften 

Für die Aufgaben, die Organisation und das Verfahren 
der Braunkohlenplanung gelten ergänzend zu den in die­
sem Abschnitt getroffenen Regelungen die Vorschriften 
der §§ 10, 17 und 19 entsprechend. 

Abschnitt IV 

Besondere Regelungen 

§ 39 
Unterrichtung des Landtags 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag in jeder 
Legislaturperiode über die zurückliegende und die künftig 
zu erwartende Entwicklung des Landes sowie über 
Schwerpunkte von Maßnahmen und Planungen, die sie 
zur Gestaltung und Entwicklung des Landes ergriffen 
oder eingeleitet hat. 

§40 
Entschädigung 

(1) Übersteigt die Dauer einer Untersagung nach § 22 
oder einer Zurückstellung nach § 23 allein, zusammen 
oder verbunden mit einer Veränderungssperre nach § 14 
Baugesetzbuch, einer Zurückstellung von Baugesuchen 
nach § 15 Baugesetzbuch oder einer entsprechenden Un­
tersagung aufgrund anderer Rechtsvorschriften den Zeit­
raum von insgesamt vier Jahren, so hat das Land den Be­
troffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Die 
Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Ab­
schnitt des Fünften Teiles des Baugesetzbuches gelten 
sinngemäß. 

(2) Muß der Träger einer nach § 22 untersagten Planung 
oder Maßnahme einen Dritten entschädigen, so erstattet 
ihm das Land die aus der Erfüllung der Entschädigungs­
ansprüche entstehenden notwendigen Aufwendungen. Die 
Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die Untersagung 
von dem Planungsträger verschuldet ist oder ihm aus An­
laß der Untersagung aus anderen Rechtsgründen Ent­
schädigungsansprüche zustehen. 

(3) Dient die Untersagung nach § 22 ausschließlich oder 
vorwiegend dem Intel:'~sse eines Begünstigten, so kann 
das Land von ihm die Ubernahme der sich aus dieser Vor­
schrift ergebenden Entschädigungspflichten verlangen, 
wenn er der Untersagung zugestimmt hat. 

(4) Ist aufgrund einer Zurückstellung nach § 23 einem 
Dritten Entschädigung zu gewähren, so gelten die Rege­
lungen der Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 41 
Ersatzleistung und Entschädigung 

an die Gemeinden 

(1) Muß eine Gemeinde einen Dritten gemäß §§ 39 bis 44 
Baugesetzbuch entschädigen, weil sie einen rechtswirksa­
men Bebauungsplan aufgrund rechtsverbindlich aufge­
stellter Ziele der Raumordnung und Landesplanung auf 
Verlangen nach § 21 Abs. 1 geändert oder aufgehoben hat, 
so ist ihr vom Land Ersatz zu leisten. 

(2) Ist eine Gemeinde Eigentümerin eines Grundstük­
kes, so kann sie im Falle des § 21 Abs. 1 vom Land eine an­
gemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit 
durch die Anpassung eines rechtswirksamen Bebauungs­
planes Aufwendungen für Vorbereitungen zur Nutzung 
des Grundstücks an Wert verlieren, die im Vertrauen auf 
den Bestand der bisherigen Planung gemacht wurden. Ihr 
sind außerdem die Aufwendungen für Erschließungsanla­
gen zu ersetzen, soweit sie infolge der Anpassung nicht 
mehr erforderlich sind. Verwaltungskosten sind nicht zu 
erstatten. 

(3) Eine Gemeinde, die die Anpassung eines rechtswirk­
samen Bebauungsplanes für erforderlich hält, ist berech­
tigt, eine förmliche Entscheidung der Landesregierung 
nach § 21 Abs. 1 zu beantragen. 

(4) Eine Gemeinde kann eine Ersatzleistung oder Ent­
schädigung nicht beanspruchen, wenn sie die Bezirkspla­
nungsbehörde nicht gemäß § 20 Abs. 1 rechtzeitig von ih­
rer Planungsabsicht unterrichtet hat oder soweit sie von 
einem durch die Änderung der Bauleitplanung Begünstig­
ten Ersatz verlangen kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwen­
dung in den Fällen des § 21 Abs. 2. 

(6) § 40 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

§42 
Mitteilungs- und Unterrichtungspflicht 

(1) Die obersten Landesbehörden haben alle von ihnen 
beabsichtigten oder zu ihrer Kenntnis gelangten Maßnah­
men und Vorhaben, die für die Raumordnung und Landes­
planung Bedeutung haben können, der Landesplanungs­
behörde so frühzeitig mitzuteilen, daß ihr die Wahrneh­
mung der Belange der Landesplanung noch möglich ist. 

'(2) Zu entsprechenden Mitteilungen sind die nachgeord­
neten Landesbehörden, die Gemeinden, Gemeindeverbän­
de und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif­
tungen des öffentlichen Rechts gegenüber der Bezirkspla­
nungsbehörde, die kreisangehörigen Gemeinden auch ge­
genüber dem Oberkreisdirektor als unterer staatlicher 
Verwaltungsbehörde, verpflichtet. 

(3) Die Landesplanungsbehörde unterrichtet durch die 
Bezirksplanungsbehörde die Bezirksplanungsräte über 
wichtige Gesetzgebungs- und Planungsvorhaben. 

(4) Maßnahmen und Vorhaben, die eine Mitteilungs­
oder Unterrichtungspflicht begründen, sind insbesondere 
beabsichtigte Neugründungen, Errichtung von Zweigbe­
trieben, Standortverlegungen, Betriebserweiterung und 
Betriebsstillegung größerer Wirtschaftsunternehmen so­
wie eine beabsichtigte Zweckentfremdung größerer land­
wirtschaftlicher Flächen. 

§43 
Auskunftspflicht 

Der Landesplanungsbehörde, der Bezirksplanungsbe­
hörde und dem Oberkreisdirektor als unterer staatlicher 
Verwaltungsbehörde ist auf Verlangen über Planungen 
Auskunft zu erteilen, die für die Raumordnung und Lan­
desplanung Bedeutung haben können. 

§44 
Erlaß von Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Durchfüh­
rung dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung zu regeln: 

1. das Verfahren zur Bildung und Einberufung der Be­
zirksplanungsräte und des Braunkohlenausschusses, 

2. die Abgrenzung des Kreises der Beteiligten und das 
Verfahren der Beteiligung bei der Erarbeitung der Ge-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 43 vom 18. Oktober 1989 485 

bietsentwicklungspläne und der Braunkohlenpläne. Die 
Landesregierung hat hierbei neben den öffentlichen 
Planungsträgern auch die sonstigen Träger öffentlicher 
Belange angemessen zu berücksichtigen, deren Aufga­
benbereich durch die Gebietsentwicklungspläne sowie 
durch die Braunkohlenpläne betroffen wird, 

3. Gegenstand, Form und für die Vergleichbarkeit bedeut­
same Merkmale des Planungsinhalts der Landesent­
wicklungspläne, der Gebietsentwicklungspläne und der 
Braunkohlenpläne einschließlich zu verwendender 
Planzeichen und ihrer Bedeutung, 

4. die räumliche Abgrenzung und Änderung des Braun­
kohlenplangebietes, 

5. die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksplanungs-
räte und des Braunkohlenausschusses. 

Die Verordnungen zu Nummern 1,2 und 4 werden im Ein­
vernehmen mit dem für die Landesplanung zuständigen 
Ausschuß des Landtags, die Verordnungen zu Nummern 3 
und 5 nach Anhörung des für die Landesplanung zustän­
digen Ausschusses des Landtags erlassen. 

(2) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderli­
chen Verwaltungsvorschriften erläßt die Landesplanungs­
behörde im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministern. 

V. Schlußvorschrift 

§45 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 1. Juli 1962 in Kraft.·) 

.) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes vom 7. Mai 1962 (GV. 
NW. S. 229). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen er­
gibt sich aus den jeweiligen Bekanntmachungen von Neufassungen. Die 
vorsiehende Neufassung gilt ab 1. Oktober 1989. 
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- GV. NW. 1989 S. 476. 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Gesetzes 

zur Landesentwicklung 
(Landesentwicklungsprogramm - LEPro) 

Vom 5. Oktober 1989 

Aufgrund des Artikels 11 des Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Landesentwicklung vom 16. Mai 1989 (GV. 
NW. S. 310) wird nachstehend der vom 1. Oktober 1989 an 
geltende Wortlaut des Gesetzes zur Landesentwicklung 
vom)9. März 1974 (GV. NW. S. 96) unter Berücksichtigung 
der Anderungen durch 

Artikel I des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 
Landesentwicklung vom 16. Mai 1989 (GV. NW. S. 310) be­
kanntgemacht. 

Düsseldorf, den 5. Oktober 1989 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Klaus Matthiesen 

Gesetz 
zur Landesentwicklung 

(Landesentwicklungsprogramm - LEPro) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 5. Oktober 1989 
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I. Abschnitt 

Grundsätze der Raumordnung 
und Landesplanung 

§ 1 
Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

Die räumliche Struktur des Landes ist unter Beachtung 
der Bevölkerungsentwicklung, der natürlichen Gegeben­
heiten, der Erfordernisse des Umweltschutzes sowie der 
infrastrukturellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel­
len Erfordernisse so zu entwickeln, daß sie der freien Ent­
faltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am besten 
dient. 
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§2 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

Die natürlichen Lebensgrundlagen (Luft, Wasser, Bo­
den, Pflanzen- und Tierwelt) sind zu schützen. Für die 
sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgü­
ter ist zu sorgen. Die nachhaltige Leistungsfähigkeit und 
das Gleichgewicht des Naturhaushalts sollen erhalten 
bleiben oder wiederhergestellt werden. Dementsprechend 
ist der Sicherung und Entwicklung des Freiraums beson­
dere Bedeutung beizumessen. Bei Nutzungskonflikten ist 
den Erfordernissen des Umweltschutzes Vorrang einzu­
räumen, wenn Leben und Gesundheit der Bevölkerung 
oder die dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebens­
grundlagen gefährdet sind. 

§3 
Berücksichtigung der Raumordnung 

des Bundesgebietes und Europas 

Die angestrebte räumliche Struktur des Landes soll sich 
in die Raumordnung des Bundesgebietes einfügen und die 
europäische Zusammenarbeit entsprechend der verkehrs­
günstigen Lage, der Bedeutung der Bevölkerungskonzen­
tration und der zunehmenden wirtschaftlichen Verflech­
tungen Nordrhein-Westfalens insbesondere im nordwest­
europäischen Raum fördern. 

§4 
Bestmögliche Entwicklung aller Teile des Landes 

Alle Teile des Landes sollen im Rahmen der für das 
Land angestrebten räumlichen Struktur bestmöglich ent­
wickelt werden. In allen Teilen des Landes sollen dement­
sprechend Voraussetzungen für gleichwertige Lebens­
bedingungen geschaffen werden. 

§5 
Abgrenzung von Bereichen der 

öffentlichen Verwaltung 

Bei der räumlichen Abgrenzung von Bereichen der öf­
fentlichen Verwaltung, vor allem der staatlichen und kom­
munalen Verwaltungseinheiten, sowie von Gerichtsbezir­
ken ist die angestrebte Entwicklung der räumlichen 
Struktur insbesondere hinsichtlich zentralörtlicher, wirt­
schaftlicher und verkehrlicher Verflechtungen zu berück­
sichtigen. 

§6 
Ausrichtung der städtebaulichen Entwicklung 
in den Gemeinden auf Siedlungs schwerpunkte 

Die Gemeinden sollen die Entwicklung ihrer Siedlungs­
struktur auf solche Standorte ausrichten, die sich für ein 
räumlich gebündeltes Angebot von öffentlichen und priva­
ten Einrichtungen der Versorgung, der Bildung und Kul­
tur, der sozialen und medizinischen Betreuung, des Sports 
und der Freizeitgestaltung eignen (Siedlungsschwerpunk­
te). Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese Einrichtungen 
für die Bevölkerung in angemessener Zeit erreichbar sein 
sollen. 

§7 
Siedlungsräumliche Schwerpunktbildung 

im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung 

Im Rahmen der zentralörtHchen Gliederung soll eine 
siedlungsräumliche Schwerpunktbildung von Wohnungen 
und Arbeitsstätten in Verbindung mit zentralörtlichen 
Einrichtungen angestrebt werden, sofern sie dazu bei­
trägt, die Voraussetzungen für die nachhaltige Sicherung 
des Naturhaushalts, für gesunde Lebens- und Arbeitsbe­
dingungen, ausgewogene infrastrukturelle, wirtschaftli­
che, soziale und kulturelle Verhältnisse sowie eine be­
darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu erhalten, zu 
verbessern oder zu schaffen. 

§8 
Entwicklung von Verdichtungsgebieten 

Die räumliche Struktur von Verdichtungsgebieten, die 
die Bedingungen des § 7 erfüllt, soll gesichert und weiter­
entwickelt werden. In Verdichtungsgebieten, deren räum­
liche Struktur diese Bedingungen nicht erfüllt, sollen ge­
eignete Maßnahmen zur Strukturverbesserung ergriffen 
werden. 

§9 
Entwicklungsschwerpunkte in Gebieten 

mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 

In Gebieten mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 
soll eine siedlungsräumliche Schwerpunktbildung gemäß 
§ 7 bevorzugt in den Gemeinden gefördert werden, die da­
für aufgrund der Tragfähigkeit ihrer Versorgungsbereiche 
und ihrer sonstigen Standortbedingungen als Entwick­
lungsschwerpunkte in Betracht kommen. 

§1O 
Standortvoraussetzungen für die Entwicklung 

der Erwerbsgrundlagen 

Im Rahmen der angestrebten Siedlungsstruktur sollen 
die Standortvoraussetzungen für eine den Strukturwan­
deI, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das wirtschaft­
liche Wachstum fördernde umweltverträgliche Entwick­
lung der Erwerbsgrundlagen erhalten, verbessert oder ge­
schaffen werden. 

§11 
Funktionsgerechte und umweltverträgliche Einbindung 

von Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen 
und -leistungen 

Die Ausstattung eines Gebietes mit Verkehrsanlagen 
sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen und die Bedie­
nung mit Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsleistungen sind 
auf die für dieses Gebiet angestrebte Entwicklung unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschutzes 
auszurichten und miteinander in Einklang zu bringen. 

§ 12 
Förderung der Standortgunst des Landes 

im Rahmen der Verkehrsplanung 

Die Verkehrsplanung soll die Nutzung der günstigen 
großräumigen Lage des Landes weiter fördern. Dabei ist 
unter Berücksichtigung der wechselseitigen Abhängigkeit 
zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln ein Zusammen­
wirken aller Verkehrsträger anzustreben. 

§ 13 
Grundelemente von Entwicklungsachsen 

Die für den regionalen, überregionalen und großräumi­
gen Leistungsaustausch bedeutsamen Verkehrswege sol­
len als Grundelemente von Entwicklungsachsen alle Teile 
des Landes unter Berücksichtigung der die Landesgren­
zen überschreitenden Verflechtungen bedarfsgerecht und 
umweltverträglich verbinden. Dabei ist das vorhandene 
Verkehrsnetz zugrunde zu legen. Der Ausbau ist mög­
lichst auf qualitative Verbesserungen auszurichten. 

§ 14 
Erfordernisse der zivilen und militärischen 

Verteidigung 

Es ist anzustreben, daß die Erfordernisse der zivilen 
und militärischen Verteidigung mit der angestrebten 
räumlichen Struktur des Landes in Einklang gebracht 
werden. In Verdichtungsgebieten sollen möglichst nur An­
lagen der zivilen und militärischen Verteidigung mit ge­
ringem Raumbedarf untergebracht werden. 

§ 15 
Schutz der Bevölkerung 

Es ist darauf hinzuwirken, daß die Bevölkerung vor Ge­
. sundheitsgefahren oder sonstigen unzumutbaren Auswir­
kungen von Einrichtungen und Maßnahmen insbesondere 
der Wirtschaft und des Verkehrs geschützt wird. 

§ 16 
Freizeit-, Sport- und Erholungsbedürfnisse 

der Bevölkerung 

Für die Freizeit-, Sport- und Erholungsbedürfnisse der 
Bevölkerung sollen unter Beachtung des Natur- und Um­
weltschutzes in allen Teilen des Landes geeignete Räume 
gesichert, entwickelt und funktionsgerecht an das Ver­
kehrsnetz angebunden werden. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 43 vom 18. Oktober 1989 487 

§ 17 
Landwirtschaft und Wald 

Landwirtschaftliche Flächen und Wald sollen unter Be­
rücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschutzes 
und der Landschaftspflege, der wirtschaftlichen und sied­
lungsstrukturellen Erfordernisse als Freiflächen erhalten 
bleiben. Ihre Nutzung soll auch dazu beitragen, die natür­
lichen Lebensgrundlagen zu schützen sowie die Kultur­
landschaft zu erhalten und zu gestalten. In waldarmen 
Gebieten ist eine Erhöhung des Waldanteils anzustreben. 

§ 18 
Vorsorgende Sicherung von Rohstofflagerstätten 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die 
Flächen betreffen, unter denen sich für die gewerbliche 
Wirtschaft oder die Energiewirtschaft nutzbare Rohstoff­
lagerstätten befinden, sind die Standortgebundenheit der 
Mineralgewinnung und die Unvermehrbarkeit der mine­
ralischen Rohstoffe besonders zu berücksichtigen und 
dementsprechend in die Abwägung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Erfordernisse untereinander so­
wie insbesondere mit den Erfordernissen des Städtebaus, 
des Verkehrs, der Wasserwirtschaft, der Landschaftsent­
wicklung, der Erholung und des Umweltschutzes einzube­
ziehen. 

11. Abschnitt 

Allgemeine Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
für die räumliche Struktur des Landes 

§ 19 
Grundzüge der Raumstruktur 

Den Grundsätzen der Raumordnung und Landespla­
nung entsprechend ist die Entwicklung der räumlichen 
Struktur des Landes insbesondere auszurichten auf 

- Siedlungsraum und Freiraum, 
- die Rahmenbedingungen und Entwicklungsaufgaben, 

die sich aus der unterschiedlichen Art und Dichte der 
Besiedlung und den jeweiligen Freiraumfunktionen er­
geben, 

- die zentralörtliche Bedeutung der Städte und Gemein­
den für ihre jeweiligen Versorgungsbereiche und 

- die Entwicklungsschwerpunkte und Entwicklungs­
achsen. 

§ 20 
Siedlungsraum und Freiraum 

(1) Als Grundlage für eine umweltverträgliche und den 
siedlungsstrukturellen Erfordernissen Rechnung tragen­
de Entwicklung der Raumnutzung ist das Landesgebiet in 
Gebiete zu unterteilen, die vorrangig Siedlungsfunktionen 
(Siedlungsraum) oder vorrangig Freiraumfunktionen 
(Freiraum) erfüllen oder erfüllen sollen. 

(2) Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden soll sich 
den Grundzügen der Raumstruktur des Landes entspre­
chend bedarfsgerecht und umweltverträglich innerhalb 
des Siedlungsraumes vollziehen. Im Freiraum gelegene 
Ortsteile sind in ihrer städtebaulichen Entwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse der Land­
schaftsentwicklung vor allem auf den Bedarf der ansässi­
gen Bevölkerung auszurichten. 

(3) Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten und seiner 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung 
entsprechend zu sichern und funktionsgerecht zu entwik­
keIn. 

(4) Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist 
anzustreben, daß außerhalb des Siedlungsraumes zusätz­
liche Flächen für Siedlungszwecke nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Inanspruchnahme erforder­
lich ist und geeignete, nicht mehr genutzte Siedlungsflä­
chen nicht zur Verfügung stehen oder nicht bedarfsge­
recht zur Verfügung gestellt werden können. Für Sied­
lungszwecke vorgehaltene Flächen, für die kein Bedarf 
mehr besteht, sind für Freiraumfunktionen zu sichern. 

(5) Die Inanspruchnahme von Flächen für Infrastruk­
tureinrichtungen im Freiraum setzt voraus, daß der Be­
darf begründet ist und nicht anderweitig, insbesondere 
weder durch Mehrfachnutzung bestehender Infrastruk­
tureinrichtungen noch durch den Ausbau ihrer Kapazitä-

ten, gedeckt werden kann. Insbesondere die Beeinträchti­
gung oder Zerschneidung größerer zusammenhängender 
Freiflächen ist zu vermeiden. 

§ 21 
Gebiete mit unterschiedlicher Raumstruktur 

(1) Nach der unterschiedlichen Art und Dichte der Be­
siedlung und den sich daraus ergebenden Planungsaufga­
ben ist das Landesgebiet in Verdichtungsgebiete (Bal­
lungskerne, Ballungsrandzonen, Solitäre Verdichtungsge­
biete) sowie in Gebiete mit überwiegend ländlicher Raum­
struktur einzuteilen. 

(2) Bei der Abgrenzung dieser Gebiete sind folgende 
Merkmale zugrunde zu legen: 

a) Ballungskerne sind Verdichtungsgebiete, deren durch­
schnittliche Bevölkerungsdichte 2000 Einwohner je 
km 2 übersteigt oder in absehbarer Zeit übersteigen 
wird und deren Flächengröße mindestens 50 km 2 be­
trägt. 
Ballungsrandzonen sind an Ballungskerne angrenzen­
de Verdichtungsgebiete, die eine durchschnittliche Be­
völkerungsdichte von 1000 bis 2000 Einwohner je km2 

aufweisen oder in absehbarer Zeit aufweisen werden. 
Solitäre Verdichtungsgebiete sind Städte, die außer­
halb von Ballungskernen und Ballungsrandzonen lie­
gen, aber Erscheinungsformen siedlungsmäßiger Ver­
dichtung aufweisen, die denen der Ballungskerne und 
Ballungsrandzonen vergleichbar sind. 
Gebiete mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 
sind Gebiete, die eine durchschnittliche Bevölkerungs­
dichte von weniger als 1000 Einwohner je km2 aufwei­
sen und durch eine aufgelockerte Verteilung städti­
scher und dörflicher Siedlungen gekennzeichnet sind. 

b) Als zusätzliches Merkmal zur Abgrenzung dieser Ge­
biete kann die Arbeitsplatzdichte (Beschäftigte in nicht 
landwirtschaftlichen Arbeitsstätten je km 2 ) zugrunde 
gelegt werden. 

(3) Zur Verwirklichung der Grundsätze der Raumord­
nung und Landesplanung gemäß Abschnitt I sind in den 
Gebieten mit unterschiedlicher Raumstruktur insbeson­
dere folgende Ziele anzustreben: 

a) Ballungskerne 
In den Ballungskernen sind vorrangig die Vorausset­
zungen für ihre Leistungsfähigkeit als Bevölkerungs-, 
Wirtschafts- und Dienstleistungszentren zu erhalten, 
zu verbessern oder zu schaffen, vor allem durch: 
Verbesserung der Umweltbedingungen durch Beseiti­
gung gegenseitiger Störungen von Industrie- und 
Wohnbebauung, städtebauliche Sanierung und Verbes­
serung der Verkehrsverhältnisse, 
Förderung der städtebaulichen Entwicklung, insbeson­
dere durch Ausrichtung der Siedlungs struktur auf 
Siedlungsschwerpunkte an Haltepunkten leistungsfä­
higer Linien des öffentlichen Personennahverkehrs, 
Sicherung und Entwicklung des Freiraums unter be­
sonderer Berücksichtigung der Erhaltung oder Schaf­
fung eines angemessenen Freiflächenanteils, 
bedarfs- und qualitätsorientiertes Flächenangebot für 
die Erweiterung, Umsiedlung und Ansiedlung standort­
gebundener oder strukturverbessernder Betriebe und 
Einrichtungen, insbesondere in Gebieten mit verbesse­
rungsbedürftiger Wirtschaftsstruktur. 

b) Ballungsrandzonen 
In den Ballungsrandzonen sind vorrangig die Voraus­
setzungen für eine geordnete Entwicklung der Sied­
lungsstruktur unter Berücksichtigung der Ergänzungs­
aufgaben gegenüber den jeweils angrenzenden Bal­
lungskernen zu erhalten, zu verbessern oder zu schaf­
fen, vor allem durch: 
Ausrichtung der städtebaulichen Entwicklung auf 
Siedlungsschwerpunkte an Haltepunkten leistungsfä­
higer Linien des öffentlichen Personennahverkehrs, 
bedarfs- und qualitätsorientiertes Flächenangebot für 
die Erweiterung und Ansiedlung strukturverbessern­
der gewerblicher Betriebe, 
Sicherung und Entwicklung des Freiraums unter be­
sonderer Berücksichtigung der Erhaltung oder Schaf­
fung eines angemessenen Freiflächenanteils. 
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c) Solitäre Verdichtungsgebiete 
In den Solitären Verdichtungsgebieten sind vorrangig 
den Ballungskernen und Ballungsrandzonen vergleich­
bare Voraussetzungen für ihre Leistungsfähigkeit zu 
erhalten, zu verbessern oder zu schaffen, die ihrer Be­
deutung als Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Dienstlei­
stungszentren entsprechen. 

d) Gebiete mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 
In den Gebieten mit überwiegend ländlicher Raum­
struktur, denen insgesamt für den Schutz und die Ent­
wicklung der natürlichen Lebensgrundlagen des Lan­
des besondere Bedeutung zukommt, sind die Voraus­
setzungen für eine funktions- und bedarfsgerechte 
Ausstattung der Gemeinden und für eine Erhöhung ih­
rer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu 
verbessern oder zu schaffen, vor allem durch: 
Ausrichtung der Siedlungsstruktur in den Gemeinden 
auf Siedlungsschwerpunkte (§ 24 Abs. 1), 
aufgaben- und bedarfsgerechte Entwicklung der Ge­
meinden entsprechend der Tragfähigkeit ihrer zentral­
örtlichen Versorgungsbereiche unter besonderer Be­
rücksichtigung der Entwicklungsschwerpunkte, 
Verbesserung der Verkehrserschließung und -bedie­
nung in Ausrichtung auf die zentralörtliche Gliederung, 
Berücksichtigung des Flächenbedarfs als Vorausset­
zung für die Stärkung der Wirtschaftskraft durch Er­
weiterung und Ansiedlung vor allem von strukturver­
bessernden gewerblichen Betrieben, insbesondere in 
Entwicklungsschwerpunkten, 
Verbesserung der Produktions- und Betriebsstruktur 
der Landwirtschaft und Forstwirtschaft unter Berück­
sichtigung ihrer Wohlfahrtswirkungen, 
Entwicklung des Fremdenverkehrs vor allem in Gebie­
ten mit besonderer Bedeutung für die Erholung, 
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrund­
lagen unter besonderer Berücksichtigung der Erfor­
dernisse des Boden-, Wasser-, Immissions-, Natur- und 
Freiraumschutzes. 

§22 
Zentralörtliche Gliederung 

(1) Für die Entwicklung der Siedlungsstruktur gemäß 
§§ 6 und 7 ist für das gesamte Landesgebiet ein funktional 
gegliedertes System zentralörtlicher Stufen zugrunde zu 
legen. Dadurch sollen im Interesse der bestmöglichen 
Versorgung der Bevölkerung in allen Teilen des Landes 
die Voraussetzungen für einen gezielten Einsatz öffentli­
cher Mittel zur Bereitstellung der erforderlichen Infra­
struktur entsprechend der angestrebten zentralörtlichen 
Gliederung geschaffen werden. 

(2) Bei der zentralörtlichen Gliederung ist von einer 
Stufung in Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren 
auszugehen. Dabei sind als Versorgungsbereiche dieser 
Zentren zu unterscheiden: 

Nahbereiche um jedes Zentrum zur Deckung der 
Grundversorgung, 

Mittelbereiche um jedes Mittel- und Oberzentrum zur 
Deckung des gehobenen Bedarfs, 

Oberbereiche um jedes Oberzentrum zur Deckung des 
spezialisierten, höheren Bedarfs. 

(3) Diese Stufenfolge der zentralörtlichen Gliederung 
kann . insbesondere aus siedlungsstrukturellen, versor­
gungstechnischen oder landesentwicklungspolitischen 
Gründen, falls erforderlich, durch Zwischenstufen ergänzt 
werden. 

§ 23 
Entwicklungsschwerpunkte und Entwicklungsachsen 

(1) Ausgehend von der zentralörtlichen Gliederung ist 
die Gesamtentwicklung des Landes auf ein System von 
Entwicklungsschwerpunkten und Entwicklungsachsen 
auszurichten. 

(2) Als Entwicklungsschwerpunkte sind alle Räume in 
Betracht zu ziehen, in denen die Standortvoraussetzungen 
für eine bevorzugte Förderung der Konzentration von 
Wohnungen und Arbeitsstätten in Verbindung mit 
zentralörtlichen Einrichtungen gegeben sind. Der zentral­
örtlichen Gliederung des Landes entsprechend ist dabei 

von der Tragfähigkeit von Versorgungsbereichen mit min­
destens 25000 Einwohnern auszugehen. Es sind jedoch 
auch solche Räume zu berücksichtigen, die nach ihrer 
Entwicklungstendenz, Ausbaufähigkeit und besonderen 
Lagegunst im Zuge von Entwicklungsachsen die Voraus­
setzungen dafür bieten, diese Tragfähigkeit durch gezielte 
Förderung in absehbarer Zeit zu erreichen. 

(3) Die unterschiedliche Standortgunst der Entwick­
lungsschwerpunkte ist durch eine mit der zentralörtlichen 
Gliederung abgestimmte Stufenbildung kenntlich zu ma­
chen, soweit dies als Grundlage des sachlichen Rahmens 
ihrer Förderungswürdigkeit erforderlich ist. 

(4) Die Entwicklungsachsen stellen das Grundgefüge . 
der räumlichen Verflechtungen dar, nach dem sich Art, 
Leistungsfähigkeit und räumliche Bündelung der Ver­
kehrswege und Versorgungsleitungen richten sollen. 
Durch die Entwicklungsachsen ist in den Grundzügen 
aufzuzeigen, wie die Entwicklungsschwerpunkte auch un­
ter Berücksichtigung der die Landesgrenzen überschrei­
tenden Verflechtungen bedarfsgerecht miteinander zu 
verbinden sind und wie bestmögliche Voraussetzungen 
für den durch räumlich-funktionale Arbeitsteilung be­
dingten regionalen und überregionalen Leistungsaus­
tausch gewährleistet werden können. 

(5) Die unterschiedliche funktionale Bedeutung der Ent­
wicklungsachsen ist durch eine Stufenbildung kenntlich 
zu machen, die der Stufenbildung der Entwicklungs­
schwerpunkte entspricht. Als Merkmal für die Bestim­
mung der Mindestausstattung der Entwicklungsachsen 
sind die Straßen und Schienenwege zugrunde zu legen, die 
für den regionalen, überregionalen und großräumigen 
Leistungsaustausch bedeutsam sind. 

IH. Abschnitt 

Allgemeine Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
für Sachbereiche 

§24 
Städtebau und Wohnungswesen 

(1) Die Gemeinden richten ihre Siedlungsstruktur in­
nerhalb des Siedlungsraumes auf Siedlungsschwerpunkte 
(§ 6) aus. Dabei ist die im Rahmen der zentralörtlichen 
Gliederung anzustrebende siedlungsräumliche Schwer­
punktbildung (§ 7) mit den vorhandenen oder geplanten 
Verkehrswegen unter besonderer Berücksichtigung des 
öffentlichen Personennahverkehrs abzustimmen. 

(2) Der anzustrebenden Entwicklung des Siedlungsrau­
mes entsprechend (§ 20) sind bandartige bauliche Ent­
wicklungen entlang von Verkehrswegen außerhalb von 
Siedlungsbereichen zu vermeiden. Streusiedlungen und 
Splittersiedlungen sind zu verhindern. Flächen für Cam­
pingplätze, Wochenendhäuser, Ferienheime und Ferien­
wohnungen sollen vorhandenen Ortslagen oder geeigne­
ten Freizeit- und Erholungsschwerpunkten zugeordnet 
werden. 

(3) Kerngebiete sowie Sondergebiete für Einkaufszen­
tren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige 
großflächige Handelsbetriebe sollen nur ausgewiesen 
werden, soweit die in ihnen zulässigen Nutzungen nach 
Art, Lage und Umfang der angestrebten zentralörtlichen 
Gliederung sowie der in diesem Rahmen zu sichernden 
Versorgung der Bevölkerung entsprechen und wenn sie 
räumlich und funktional den Siedlungsschwerpunkten zu­
geordnet sind. 

(4) Bei der Standortplanung für gewerbliche und andere 
Anlagen, deren Betrieb mit erheblichen Emissionen ver­
bunden ist, sind zur Vermeidung oder Verminderung von 
Immissionen ausreichende Abstände oder geeignete 
Schutzvorkehrungen zwischen diesen Anlagen und Wohn­
siedlungsbereichen vorzusehen. Entsprechendes gilt für 
die Planung von Wohnsiedlungsbereichen zur Vermei­
dung oder Verminderung von Immissionen durch vorhan­
dene insbesondere standortgebundene gewerbliche oder 
andere Anlagen, von denen erhebliche Emissionen ausge­
hen. Satz 1 und Satz 2 gelten sinngemäß auch für die Zu­
ordnung von Verkehrswegen und Wohnsiedlungsberei­
chen zueinander. 
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(5) Die Modernisierung des Wohnungsbestandes und 
der Neubau von Wohnungen sind im Rahmen der ange­
strebten Siedlungsstruktur mit dem Ziel zu fördern, eine 
den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen der Bevölke­
rung entsprechende Versorgung mit Wohnraum sicherzu­
stellen. 

(6) Die nach ökologischen, sozialen, kulturellen und öko­
nomischen Zielen ausgerichtete Stadterneuerung ist vor­
rangig dort anzustreben, wo wohnungs- und städtebauli­
che Mängel insbesondere im Wohnumfeld und im gewerb­
lichen Bereich bestehen oder die Funktionsfähigkeit von 
Siedlungsschwerpunkten gefährdet ist. Hierbei ist unter 
Beteiligung der Bürger und betroffenen Betriebe vor al­
lem auf die Erhaltung und behutsame Erneuerung und 
Fortentwicklung gewachsener Strukturen, die Verbesse­
rung der Umwelt- und der Lebensqualität sowie die Ver­
knüpfung mit anderen öffentlichen Infrastrukturmaßnah­
men hinzuwirken. 

(7) Bedeutsame Baudenkmäler, Bodendenkmäler und 
Denkmalbereiche sowie erhaltenswerte Ortsteile von ge­
schichtlicher oder städtebaulicher Bedeutung sind mit 
dem Ziel einzubeziehen, daß ihre Erhaltung und Nutzung 
sowie eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung 
möglich sind. 

§25 
Gewerbliche Wirtschaft 

(1) Im Rahmen eines ausgewogenen Wirtschaftswachs­
tums ist eine mit qualitativen Verbesserungen verbunde­
ne arbeitsmarktorientierte und umweltverträgliche Wirt­
schaftsentwicklung anzustreben. Die gewerbliche Wirt­
schaft ist in ihrer regionalen und sektoralen Struktur so 
zu fördern, daß die Wirtschaftskraft des Landes durch Er­
höhung der Produktivität und durch Erweiterung der 
wachstumsstarken Bereiche der Wirtschaft unter beson­
derer Berücksichtigung kleinerer und mittlerer gewerbli­
cher Betriebe gefestigt wird und daß die Erwerbsgrundla­
gen und die Versorgung der Bevölkerung gesichert wer­
den. 

(2) Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung des 
Landes soll die gewerbliche Entwicklung insbesondere in 
solchen Gebieten gefördert werden, deren Wirtschafts­
kraft erheblich unter dem Landesdurchschnitt liegt oder 
erheblich darunter abzusinken droht oder in denen Wirt­
schaftszweige vorherrschen, die vom Strukturwandel in 
einer Weise betroffen oder bedroht sind, daß negative 
Rückwirkungen auf das Gebiet, insbesondere auf sein Ar­
beitsplatzangebot, in erheblichem Umfang eingetreten 
oder absehbar sind. Dabei ist ein möglichst vielseitiges 
Angebot an Arbeitsplätzen anzustreben. 

(3) Der angestrebten räumlichen Struktur des Landes 
entsprechend ist die Schaffung gewerblicher Arbeitsplät­
ze unter Berücksichtigung des flächendeckenden Einsat­
zes neuer Informations- und Kommunikationstechniken 
vorrangig in Entwicklungsschwerpunkten zu fördern. 

(4) Im Interesse einer ausreichenden Versorgung der 
gewerblichen Wirtschaft und der Energiewirtschaft mit 
mineralischen Rohstoffen soll den Erfordernissen einer 
vorsorgenden Sicherung sowie einer geordneten Aufsu­
chung und Gewinnung dieser Rohstoffe Rechnung getra­
gen werden. 

§ 26 
Energiewirtschaft 

(1) In allen Teilen des Landes sind die Voraussetzungen 
für eine ausreichende, sichere, umweltverträgliche und 
möglichst preisgünstige Energieversorgung zu erhalten 
oder zu schaffen; dabei sind alle Möglichkeiten der Ener­
gieeinsparung zu berücksichtigen. 

(2) Es ist anzustreben, daß insbesondere einheimische 
und regenerierbare Energieträger eingesetzt werden. 

(3) Zur Verbesserung des Energienutzungsgrades und 
aus Umweltgesichtspunkten sind die Möglichkeiten der 
Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Nutzung industrieller 
Abwärme auszuschöpfen. Regionale und örtliche Energie­
versorgungskonzepte sollen entwickelt werden. 

§ 27 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

(1) Landwirtschaft 

a) Die Landwirtschaft ist ihrer wirtschaftlichen und lan­
deskulturellen Aufgabenstellung entsprechend als lei­
stungsfähiger bäuerlich strukturierter Wirtschafts­
zweig unter Wahrung der ökologischen Belange, insbe­
sondere des Boden- und Gewässerschutzes, zu erhal­
ten, zu fördern und zu entwickeln. 

b) Die ländliche Bodenordnung soll außer den agrar-, 
siedlungs- und infrastrukturellen Erfordernissen ins­
besondere den Erfordernissen des Umweltschutzes und 
der Landschaftspflege sowie der angestrebten Land­
schaftsentwicklung Rechnung tragen. 

(2) Forstwirtschaft 

a) Der Wald ist insbesondere als Landschaftsbestandteil 
mit wichtigen ökologischen Funktionen, wegen seines 
volkswirtschaftlichen Nutzens sowie als Erholungs­
raum zu erhalten, vor nachteiligen Einwirkungen zu 
bewahren und zu entwickeln. Durch nachhaltige Forst­
wirtschaft sind dementsprechend standortgerechte, 
ökologisch intakte, leistungsstarke Waldbestände zu 
schaffen und zu erhalten, die auch zukünftig den viel­
fältigen Ansprüchen gerecht werden können. Naturna­
he Waldbestände sollen in ihrem Bestand und in ihrer 
Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt erhalten 
werden. 

b) Eingriffe in den Bestand an Waldflächen setzen voraus, 
daß der Bedarf begründet ist und nicht anderweitig ge­
deckt werden kann. Die Eingriffe sind auf das notwen­
dige Maß zu beschränken und funktionsgerecht auszu­
gleichen. Vor allem außerhalb waldreicher Gebiete ist 
unter Berücksichtigung der Landschaftsentwicklung 
eine Vermehrung des Waldanteils anzustreben. In 
waldreichen Gebieten soll vorrangig die Waldstruktur 
verbessert und entwickelt werden. 

§ 28 
Verkehr und Leitungswege 

(1) Verkehrsinfrastruktur 

Die Verkehrsinfrastruktur ist im Rahmen der ange­
strebten Raumstruktur des Landes (Abschnitt II) ver­
kehrszweigübergreifend zu planen. Sie ist unter Berück­
sichtigung des absehbaren Verkehrsbedarfs und der Er­
fordernisse des Umweltschutzes zu sichern und zu verbes­
sern. Dabei sollen der schienengebundene Personen- und 
Güterverkehr gegenüber dem Straßenverkehr, der Aus- . 
bau vorhandener Verkehrswege gegenüber dem Neubau 
sowie der öffentliche Personennahverkehr soweit wie 
möglich Vorrang erhalten. 

(2) Eisenbahnverkehr 

a) Das Eisenbahnnetz ist als Grundnetz für eine lei­
stungsfähige und bedarfsgerechte verkehrliche Er­
schließung des Landesgebietes zu erhalten. Soweit zur 
großräumigen Anbindung der Verdichtungsgebiete er­
forderlich, sind Fernverbindungen mit hohen Reisege­
schwindigkeiten aus- oder neuzubauen. 

b) Es ist insbesondere bei unbefriedigend genutzten 
Strecken des Schienenpersonen- und Güterverkehrs 
darauf hinzuwirken, daß alle Möglichkeiten zur techni­
schen und organisatorischen Verbesserung des Ver­
kehrsangebotes und zur Steigerung des dadurch er­
reichbaren Verkehrsaufkommens ausgeschöpft wer­
den. 

c) Eine Verlagerung von Massen-, Schwergut- und Ge­
fahrenguttransporten von Straßen auf Schienenwege 
oder Wasserstraßen ist anzustreben. 

d) Die Standortplanung für Umschlaganlagen des Güter­
verkehrs soll auf das System der Entwicklungsschwer­
punkte und Entwicklungsachsen ausgerichtet werden. 

e) Soweit möglich und erforderlich sollen Anschlüsse der 
Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche an das 
Schienennetz erhalten bleiben oder ermöglicht werden. 

(3) Straßenverkehr 

a) Die Straßenplanung hat von der funktionalen Einheit 
des gesamten Verkehrsnetzes auszugehen. Dement­
sprechend ist das Grundnetz, das aus leistungsfähigen 
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Straßen für den großräumigen, überregionalen und re­
gionalen Verkehr bestehen soll, auf Entwicklungs­
schwerpunkte und Entwicklungsachsen auszurichten. 
Dabei sind die unterschiedlichen Bedingungen in den 
Verdichtungsgebieten und in den Gebieten mit über­
wiegend ländlicher Raumstruktur, insbesondere hin­
sichtlich der jeweiligen Wirtschaftsstruktur sowie der 
Erschließung durch den Schienenverkehr, zu beachten. 

b) In allen Teilen des Landes ist ein vom Straßenverkehr 
möglichst unabhängiges Radwegenetz anzustreben. 

(4) Luftverkehr 

a) Der wachsenden Bedeutung des Luftverkehrs ist an­
gemessen Rechnung zu tragen. 
Die internationalen Verkehrsflughäfen des Landes sol­
len vornehmlich dem innereuropäischen und interkon­
tinentalen Verkehr dienen und bei entsprechendem 
Verkehrsaufkommen an das Netz des Schienenperso­
nenverkehrs angeschlossen werden. 
Schwerpunktflugplätze für den Regionalluftverkehr 
sollen vornehmlich dem deutschen und europäischen 
Regional- und Ergänzungsluftverkehr dienen. 
Landeplätze dienen dem Geschäftsreiseverkehr und 
der Allgemeinen Luftfahrt; im Interesse einer Vermin­
derung des Raumbedarfs und der Sicherheit des Luft­
verkehrs ist hierbei eine räumliche Schwerpunktbil­
dung anzustreben. 

b) Der Raumbedarf bestehender und geplanter Flugplät­
ze, die sich aus der Sicherheit des Luftverkehrs erge­
benden Baubeschränkungen und die bauliche Entwick­
lung in der Umgebung von Flugplätzen sind so aufein­
ander abzustimmen, daß sowohl die Sicherheit des 
Luftverkehrs als auch ein ausreichender Schutz der 
Bevölkerung gegen die Auswirkungen des Flugbetrie­
bes gewährleistet sind. In der Umgebung von Flughä­
fen, Militärflugplätzen und Landeplätzen mit Entla­
stungs- oder Schwerpunktfunktion sind daher Gebiete 
festzulegen, in denen Planungsbeschränkungen zum 
Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm erforderlich sind. 

(5) Binnenwasserstraßenverkehr 

Das vorhandene Binnenwasserstraßennetz und die Bin­
nenhäfen sind für einen leistungsfähigen und bedarfsge­
rechten Güterverkehr auszubauen und zu erhalten. Dabei 
sind die Verbindung von verkehrlichen, wasserwirtschaft­
lichen, energiewirtschaftlichen und ökologischen Funktio­
nen der Wasserstraßen sowie ihre Bedeutung für die Er­
holung zu berücksichtigen und nutzbar zu machen. 

(6) Öffentlicher Personennahverkehr 

a) In allen Teilen des Landes ist eine angemessene Bedie­
nung der Bevölkerung durch öffentlichen Personen­
nahverkehr zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zu­
sammenarbeit der Verkehrsunternehmen und ihrer 
Träger in Verkehrsverbünden und Verkehrsgemein­
schaften ist mit dem Ziel weiter zu entwickeln durch 
koordinierte Planung und Ausgestaltung de's Lei­
stungsangebotes sowie durch einheitliche und nutzer­
freundliche Tarife die Attraktivität des öffentlichen 
Personennahverkehrs zu steigern. 

b) In den Verdichtungsgebieten ist die Infrastruktur für 
den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. Da­
bei soll die Hauptfunktion einem Nahverkehrsnetz für 
den Schienenschnellverkehr zukommen, das sowohl 
kreuzungsfreie als auch beschleunigte oberirdische 
Schienenstrecken umfaßt und durch ein darauf abge­
stimmtes Omnibusnetz ergänzt wird, das die Erschlie­
ßungs- und Zubringerfunktion erfüllt. Die Netzver­
knüpfung ist durch eine nutzerfreundliche Ausgestal­
tung von Umsteigeanlagen unter Einbeziehung des In­
dividualverkehrs sicherzustellen. 

c) In den Gebieten mit überwiegend ländlicher Raum­
struktur soll eine angemessene Verkehrsbedienung 
durch koordinierte Bus-/Schienenkonzepte der Ver-· 
kehrsgemeinschaften siChergestellt werden. Notwendig 
ist ein Grundnetz von Schienenverbindungen, auf das 
die Omnibusnetze mit dem Ziel ausgerichtet werden, 
eine Verbindung zwischen den Gemeinden entspre­
chend ihrer zentralörtlichen Verflechtungen sicherzu­
stellen. 

(7) Leitungen und Richtfunkverbindungen 

a) Leitungen und Richtfunkverbindungen sollen zu einer 
der sozialen, kulturellen und technischen Entwicklung 
angemessenen Versorgung der Bevölkerung und der 
Wirtschaft mit Energie, flüssigen und gasförmigen Pro­
dukten sowie mit Nachrichten beitragen. 

b) Leitungen sollen bebaute oder zur Bebauung vorgese­
hene Gebiete sowie den Naturhaushalt und das Land­
schaftsbild möglichst wenig beeinträchtigen und im In­
teresse einer geringen Inanspruchnahme von Frei­
raum möglichst räumlich gebündelt werden. Leitungen 
mit großräumiger und überregionaler Bedeutung sol­
len nach Möglichkeit den Entwicklungsachsen folgen. 
Es ist anzustreben, daß hierbei für gleichartige Trans­
portgüter eine gemeinsame Leitung betrieben wird. Bei 
elektrischen Energieversorgungsleitungen ist, soweit 
dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar 
ist, eine Verkabelung in Betracht zu ziehen. Bei Neu­
planung ist zu prüfen, ob ein Rückbau vorhandener 
Freileitungen in Betracht kommt. 

c) Richtfunkverbindungen sollen in Abstimmung mit an­
deren Planungsträgern möglichst so geplant werden, 
daß sie keine Beeinträchtigungen für vorhandene oder 
geplante Baugebiete oder für das Landschaftsbild zur 
Folge haben. 

§29 
Erholung, Fremdenverkehr, Sportanlagen 

(1) In allen Teilen des Landes sollen der für sie ange­
strebten räumlichen Struktur entsprechende Vorausset­
zungen für die Tages-, Wochenend- und Ferienerholung 
gesichert und entwickelt werden. 

(2) Insbesondere in den Verdichtungsgebieten sind 
schnell erreichbare verkehrsgünstig gelegene Schwer­
punkte vor allem für die Tageserholung vorzusehen und 
auszubauen. In den Gebieten mit überwiegend ländlicher 
Raumstruktur sind neben den Erholungsmöglichkeiten 
für die ortsansässige Bevölkerung vor allem die für die 
Wochenend- und Ferienerholung besonders geeigneten 
Fremdenverkehrsgebiete weiter zu entwickeln. 

(3) In allen Teilen des Landes ist eine ausreichende 
Ausstattung mit Sport- und Spielanlagen anzustreben, die 
für den Schulsport, den Breiten- und Leistungssport sowie 
für die Freizeitgestaltung möglichst vielfältig zu nutzen 
sind. Die räumliche Verteilung dieser Einrichtungen ist 
entsprechend ihrer jeweiligen Aufgabenstellung und der 
für ihre Auslastung erforderlichen Tragfähigkeit ihrer 
Einzugsbereiche auf die im Rahmen der zentralörtlichen 
Gliederung angestrebte Entwicklung der Siedlungsstruk­
tur auszurichten. 

§ 30 
Bildungswesen 

(1) Die Bildungseinrichtungen sind in ihrer fachlichen 
Gliederung und räumlichen Verteilung so auszubauen, 
daß in allen Teilen des Landes die Voraussetzungen dafür 
verbessert werden, daß jeder Einwohner die seinen Fähig­
keiten und Neigungen entsprechenden Bildungsmöglich­
keiten verwirklichen kann. Dabei ist neben dem anzustre­
benden Abbau regionaler und sozialer Unterschiede in 
den Bildungschancen auch der durch die Entwicklung der 
Wirtschafts- und Sozialstruktur bedingte wachsende Be­
darf an Einrichtungen für die Weiterbildung und die au­
ßerschulische Jugendbildung, für die berufliche Aus- und 
Fortbildung und die Umschulung zu berücksichtigen. 

(2) Die räumliche Verteilung der Bildungs- und Kultur­
einrichtungen ist dann auf die zentralörtliche Gliederung 
des Landes auszurichten, wenn Grundzentren ein Ange­
bot nach Maßgabe des Absatzes 1 und der sonstigen ge­
setzlichen Vorschriften deshalb nicht gewährleisten, weil 
ihnen die für die Auslastung erforderliche Tragfähigkeit 
des Einzugsbereichs fehlt. 

§ 31 
Gesundheitswesen, Sozialhilfe, Jugendhilfe 

(1) Die je nach Bedarf erforderlichen Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens, der Sozialhilfe und der 
Jugendhilfe sind in allen Teilen des Landes entsprechend 
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der zentralörtlichen Gliederung so auszubauen, daß sie 
der Bevölkerung in zumutbarer Entfernung zur Verfü­
gung stehen. 

(2) Die stationäre Krankenhausversorgung ist durch ein 
nach Aufgaben und Einzugsbereichen abgestuftes System 
medizinisch leistungsfähiger, sparsam und eigenverant­
wortlich wirtschaftender Krankenhäuser sicherzustellen. 
Die Standorte der Krankenhäuser sind ihrer jeweiligen 
Aufgabenstellung entsprechend auf die zentralörtliche 
Gliederung auszurichten. 

§32 
Naturschutz und Landschaftspflege 

(1) Bei der räumlichen Entwicklung des Landes ist den 
Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege Rech­
nung zu tragen. 

(2) Im besiedelten und unbesiedelten Raum sind die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzungsfä­
higkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land­
schaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere 
durch eine umfassende Landschaftsplanung nachhaltig zu 
sichern und zu verbessern vor allem durch: 

- Festlegung von Bereichen mit naturschutzwürdigen 
Flächen und schutzwürdigen Biotopen, 

- Erhaltung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie 
deren Lebensgemeinschaften, insbesondere durch 
Schutz, Pflege und Wiederherstellung ihrer Lebensräu­
me, 

- Erhaltung bedeutsamer Landschaftsfaktoren, Land­
schaftsteiIe und Landschaftselemente, 

- Festlegung von Entwicklungszielen für die Landschaft, 
Anreicherung von struktur- und artenarmen Agrarbe­
reichen mit naturnahen Regenerationsräumen sowie 
gliedernden und belebenden Elementen mit dem Ziel 
der Biotopvernetzung, 

- Wiederherstellung der landschaftlichen Ausstattung 
zur Verbesserung der Umweltbedingungen im Hinblick 
auf Naturhaushalt, Geländeklima, Immissionsschutz, 
Bodenschutz, LandschaftsbiId und Erholungseignung, 

- Untersagung vermeidbarer Beinträchtigungen von Na­
tur und Landschaft, Ausgleich und Ersatz unvermeidba­
rer Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes. Die Inanspruchnahme von Natur­
schutzgebieten und schutzwürdigen Biotopen sowie de­
ren Beeinträchtigung ist zu vermeiden. 

(3) Abgrabungen und sonstige oberirdische Erdauf­
schlüsse sind so vorzunehmen, daß die Beeinträchtigung 
von Natur und Landschaft, der Grundwasserverhältnisse 
und des Klimas soweit wie möglich vermieden werden. 
Die Herrichtung des Abbau- und Betriebsgeländes hat so 
frühzeitig wie möglich zu erfolgen und zu gewährleisten, 
daß im Einflußbereich der Maßnahme keine nachhaltigen 
Schäden des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 
verbleiben. Abgrabungen oder sonstige oberirdische Erd­
aufschlüsse sollen unter Berücksichtigung der Beschaf­
fenheit der Lagerstätten und der späteren Zweckbestim­
mung des in Anspruch genommenen Geländes räumlich 
zusammengefaßt werden. 

§ 33 
Wasserwirtschaft 

(1) Die wasserwirtschaftlichen Erfordernisse und die 
angestrebte Entwicklung der räumlichen Struktur des 
Landes sind miteinander in Einklang zu bringen. Dabei 
sind insbesondere das nutzbare Wasservorkommen, der 
Schutz vor Hochwasser, die günstigen Wirkungen der Ge­
wässer für den Naturhaushalt, die Reinhaltung und die 
beabsichtigte Nutzung der Gewässer zu berücksichtigen. 

(2) Gebiete, die sich für die Wassergewinnung besonders 
eignen, sollen durch Nutzungsbeschränkungen vor stören­
der anderweitiger Inanspruchnahme geschützt werden. Es 
ist sicherzustellen, daß die notwendigen Freiflächem für 
die Grundwasserneubildung, den Wasserabfluß, den 
Schutz vor Hochwässern und für Abwasseranlagen erhal­
ten bleiben bzw. wiederhergestellt werden. Beim Schutz 
vor Hochwasser ist dem Wiederherstellen natürlicher Re­
tentionsräume vor dem Bau von Rückhalteanlagen Vor­
rang einzuräumen. Die Uferbereiche der oberirdischen 

Gewässer sind, soweit nicht Interessen des Gemeinwohls 
entgegenstehen, natürlich oder naturnah zu erhalten, zu 
entwickeln oder wieder herzustellen. 

§ 34 
Abfallentsorgung 

(1) Durch eine geordnete und umweltverträgliche Ab­
fallwirtschaft nach den Stand der Technik ist entspre­
chend der siedlungsräumlichen Struktur des Landes einer 
Beeinträchtigung der Umweltbedingungen entgegenzu­
wirken. 

(2) Es ist darauf hinzuwirken, daß Abfälle möglichst 
vermieden und nicht vermeidbare Abfälle umweltverträg­
lich entsorgt werden. 

(3) In allen Teilen des Landes ist eine ausreichende 
Standortvorsorge für Abfallentsorgungsanlagen sicherzu­
stellen. Dabei sind Art und Menge des anfallenden Abfalls 
sowie die Zusammenarbeit von Abfallentsorgungsanlagen 
zu beachten. Besondere natürliche Standortvoraussetzun­
gen für solche Anlagen sind bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen entsprechend zu berücksich­
tigen. 

(4) Die Anbindung von Standorten der Abfallentsorgung 
ist durch geeignete und an die anfallenden Mengen ange­
paßte Verkehrsinfrastruktureinrichtungen sicherzustel­
len. 

§ 35 
Gebietsbezogener Immissionsschutz 

(1) Raumbedeutsame Maßnahmen sind so zu planen, 
daß sie möglichst keine Erhöhung der Immissionsbela­
stung zur Folge haben. 

. (2) Zur Verbesserung der Luftqualität ist eine Vermin­
derung der Immissionsbelastung vorrangig in den Gebie­
ten des Landes anzustreben, die hohe Belastungen auf­
weisen. 

IV. Abschnitt 

Schlußvorschriften 

§ 36 
Entfaltung des Landesentwicklungsprogramms 

Das Landesentwicklungsprogramm wird nach Maßgabe 
des Landesplanungsgesetzes entfaltet. 

§37 
Rechtswirkung der Grundsätze und 

allgemeinen Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

(1) Die Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 1 
des Raumordnungsgesetzes in der Fassung der Bekannt­
machung vom 19. Juli 1989 (BGBI. I S. 1461) und die in Ab­
schnitt I enthaltenen Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung gelten unmittelbar für die Behörden des 
Bundes und des Landes, die Gemeinden und Gemeinde­
verbände, die öffentlichen Planungsträger sowie im Rah­
men der ihnen obliegenden Aufgaben für die bundesun­
mittelbaren und die der Aufsicht des Landes unterstehen­
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent­
lichen Rechts bei raumbedeutsamen Planungen und Maß­
nahmen. Die Grundsätze sind von den vorgenannten Stel­
len im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens gegen­
einander und untereinander abzuwägen. Sie haben dem 
einzelnen gegenüber keine Rechtswirkung. 

(2) Die in den Abschnitten 11 und 111 enthaltenen allge­
meinen Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind 
von den in Absatz 1 genannten Stellen bei raumbedeutsa­
men Planungen und Maßnahmen zu beachten. 

§ 38 
Inkr afttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1974 in Kraft.-) 

.) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes vom 19. März 1974. 
Die vorstehende Neufassung gilt .. ab 1. Oktober 1989, Die von 1974 bis zu 
diesem Zeitpunkt eingetretenen Anderungen ergeben sich aus der voran­
gestellten Bekanntmachung. 

- GV. NW. 1989 S. 485. 
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